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Fonds 

DSGVO 
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BiB Basisinformationsblatt
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Mitgliedstaat 
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Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

  

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS: 

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 

Anteilsklassen und Ausschüttungspolitik 

Zeichnungsfrist 

Fälligkeitsdatum  



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS: 

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Zeichnungsfrist 

Fälligkeitsdatum 

  



 

  

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 

Anteilsklassen und Ausschüttungspolitik 



 

Zeichnungsfrist Fälligkeitsdatum



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

• 

• 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

• 

• 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate  

Einsatz von TRS: 

Techniken und Instrumente  

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente  

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

• 

Derivate und Techniken 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

• 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Referenzindex 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Unteranlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

• 

Derivate 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS: 

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken  

Berechnung des Gesamtengagements 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS (in % des Gesamtvermögens):

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS (in % des Gesamtvermögens):

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS (in % des Gesamtvermögens):

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS (in % des Gesamtvermögens):

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS (in % des Gesamtvermögens):

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

Derivate 

Einsatz von TRS (in % des Gesamtvermögens):

Techniken und Instrumente 

Anlagestrategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 



 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 



 

Anlageziel 

Benchmark 

Anlagepolitik 

• 

Derivate 

• 

• 

• 

• 

Einsatz von TRS:

Techniken und Instrumente  

 

Strategie 

Anlageverwalter 

Basiswährung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 



 

Berechnung des Gesamtengagements 

Erwarteter Hebel 

Eignung 

Anlegerprofil 

• 

• 

• 



 

Auf alle Fonds angewandte grundlegende ESG-Schutzmaßnahmen 

Auf alle Fonds angewandte Einbeziehung  

von Nachhaltigkeitsrisiken 

• 

• 

• 

Erklärung zu den ökologischen und sozialen Merkmalen, den 

nachhaltigen Investitionszielen und den angewandten Methoden  

http://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/de/professional/funds/?tab=sustainability-related-disclosures
https://www.nordea.lu/de/professional/funds/?tab=sustainability-related-disclosures
https://www.nordea.lu/de/professional/funds/?tab=sustainability-related-disclosures


 

Risiko in Verbindung mit Anlagen in hypotheken- oder 

forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS/MBS) 

Risiko im Zusammenhang mit CDO/CLO 

Risiko in Verbindung mit Contingent Convertible Bonds 

Sicherheitenrisiko 

Konzentrationsrisiko 

Risiko in Verbindung mit Wandelanleihen 



 

Kontrahentenrisiko 

Länderrisiko – China 

 

 

 



 

 

Risiko in Verbindung mit gedeckten Anleihen 

 

Kreditrisiko 



 

Währungsrisiko 

Verwahrrisiko 

Risiko in Verbindung mit Depositary Receipts 

Derivaterisiko 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

Risiko in Verbindung mit Dividendenausschüttung

Risiko in Verbindung mit ETFs 



 

Risiko in Verbindung mit Schwellenländern und Frontier-Märkten 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aktienrisiko 

Risiko in Verbindung mit festgelegtem Fälligkeitsdatum

Absicherungsrisiko – Portfolio 

Absicherungsrisiko – Ansteckung 

Absicherungsrisiko – währungsgesicherte Anteilsklassen 



 

Inflationsgeschützte Anleihen 

Zinsrisiko 

Investmentfondsrisiko 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Rechtliche Risiken

Hebelrisiko 

Liquiditätsrisiko 



 

Marktrisiko 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Operationelles Risiko 

Vorauszahlungs- und Verlängerungsrisiko 

Risiko in Verbindung mit Immobilienanlagen 

Risiko in Verbindung mit der Wertpapierabwicklung 



 

Risiko in Verbindung mit Aktien von Small und Mid Caps 

Risiko in Verbindung mit Short-Positionen 

Risiko in Verbindung mit Standardpraktiken 

Nachhaltigkeitsrisiken

Besteuerungsrisiko 

http://www.nordea.lu/


 

Wertpapier / Transaktion Anforderungen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

 

• 

• 

• 



 

Wertpapier / Transaktion Anforderungen 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

Anlagegrenze / max. zulässiges Engagement in % des gesamten Nettovermögens 

• 
• 

 



 

• 

• 

• 

• 

Wertpapierklasse Maximale Beteiligung in % des Gesamtwerts der ausgegebenen Wertpapiere 

• 

• 

• 

Wertpapier Anlagebedingungen Sonstige Bestimmungen und Anforderungen 

 

 



 

Ansätze für die Risikoüberwachung 

Ansatz Beschreibung 

Bruttohebel 

Absicherung 

• Kreditabsicherung 

• Währungsabsicherung 

• Durationsabsicherung 

• Kursabsicherung 



 

• Zinsabsicherung 

Engagement 

Hebel 

Effiziente Portfolioverwaltung 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pensionsgeschäfte und Verkauf-/Rückkaufgeschäfte  

Pensionsgeschäfte und Kauf-/Rückverkaufgeschäfte  

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

Repogeschäfte, umgekehrte Repogeschäfte und TRS 

• 

• 

• 

• 

Akzeptable Sicherheit 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

Diversifikation 

Wiederverwendung und Wiederanlage von Sicherheiten 

Verwahrung von Sicherheiten 

Bewertung und Sicherheitsabschläge 



 

Basisk
lasse Verfügbar für 

Vertriebskommission 
oder Retrozession 

erhältlich 

Anforderungen der 
Verwaltungs-
gesellschaft 

Mindesterstzeich-
nungsbetrag* 

http://www.nordea.lu/


 

Basisk
lasse Verfügbar für 

Vertriebskommission 
oder Retrozession 

erhältlich 

Anforderungen der 
Verwaltungs-
gesellschaft 

Mindesterstzeich-
nungsbetrag* 

 

Ausschüttende Anteilsklassen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

Thesaurierende Anteilsklassen 

Währungsgesicherte Anteilsklassen (Präfix H) 

‒ 

‒ 

‒ 

Währungskürzel 

Zeichnungsgebühr 

Fondstyp* C, N, P, Q1, Q2 
D, E, F, I, Q, 

V, X, Y, Z 

 

Fonds 

Erstes Jahr 
nach  

Ablauf der 
Zeichnungsfrist  

Ab dem Ende 
des ersten 

Jahres nach 
Ablauf der 

Zeichnungsfirst 
bis zum 

zweiten Jahr 
nach  

Ablauf der 
Zeichnungsfrist  

Ab dem Ende 
des zweiten 
Jahres nach 
Ablauf der 

Zeichnungsfrist 
und vor 

Fälligkeit  

Anlageverwaltungsgebühren 



 

Betriebskosten 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vertriebskommission 

Erfolgsabhängige Gebühr 



 

Kalender-
jahr 

NIW am 
Ende des 
Kalender-

jahres 

Performance 
(netto)  

am Ende des 
Kalenderjahres 

Hurdle 
Rate 

Aufgelaufene Hurdle 
Rate seit der letzten 
erfolgsabhängigen 

Gebühr 

High Watermark seit der 
letzten erfolgsabhängigen 

Gebühr 

Gebüh-
rensatz 

Fällige erfolgsabhängige Gebühr 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Anlageverwaltungsgebühr Betriebskosten (max.) 

D I und V X und X1 Y Z D I, V, X1 X und Y Z 



 

Anlageverwaltungsgebühr Betriebskosten (max.) 

D I und V X und X1 Y Z D I, V, X1 X und Y Z 



 

Anlageverwaltungsgebühr Betriebskosten (max.) 

D I und V X und X1 Y Z D I, V, X1 X und Y Z 



 

Anlageverwaltungsgebühr Betriebskosten (max.) 

D I und V X und X1 Y Z D I, V, X1 X und Y Z 

Anlageverwaltungsgebühr 
Betriebs- 

kosten (max.) 

P 
Q, Q1, Q2 

(max.) 
E C 

F 
(max.) 

N 



 

Anlageverwaltungsgebühr 
Betriebs- 

kosten (max.) 

P 
Q, Q1, Q2 

(max.) 
E C 

F 
(max.) 

N 



 

Anlageverwaltungsgebühr 
Betriebs- 

kosten (max.) 

P 
Q, Q1, Q2 

(max.) 
E C 

F 
(max.) 

N 

Handelsaufträge 

Annahmeschlusszeiten und planmäßige Bearbeitung 

Preise 

Währungen 

Von Intermediären berechnete Gebühren 

Verspätete oder ausbleibende Zahlungen an Anteilsinhaber 



 

Änderungen der Kontoangaben 

Abwicklung 

Ausnahmen und außergewöhnliche Umstände 

Zeichnung von Anteilen 

Umtausch von Anteilen 

• 

• 

• 

• 

• 

Rücknahme von Anteilen 



 

 

 

Fehler bei der Berechnung des NIW

• Barmittel oder Einlagen, Wechsel oder Sichtwechsel, 

Forderungen, vorausbezahlte Aufwendungen, Bardividenden  

und Zinsen, die aufgelaufen sind, jedoch noch nicht empfangen 

wurden

• Festverzinsliche Instrumente 

• Aktien 



 

• Börsennotierte Derivate 

• OTC-Derivate 

• Aktien oder Anteile von OGAW oder OGA 

• Währungen 

• Alle anderen Vermögenswerte 

• 

• 

• 

Steuern auf in 

diesem Land erzielte Einnahmen oder Erträge

Steuern im Land der Steueransässigkeit 

Internationale Steuerabkommen 

• Richtlinie zur administrativen Zusammenarbeit (DAC)  

und Gemeinsamer Meldestandard (CRS) 

• US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 



 

Investmentsteuergesetz 

• 



 

• 

• 

• 

• Ablehnung oder Stornierung von Anträgen auf Kontoeröffnung 

oder auf Zeichnung oder Übertragung von Anteilen 

• Erklären von Zusatzdividenden 

• Verpflichtung der Anteilsinhaber, das wirtschaftliche Eigentum  

an den Anteilen oder die Berechtigung zum Halten der Anteile 

nachzuweisen, oder verbindliche Aufforderung an nicht 

berechtigte Anteilsinhaber, auf das Eigentum zu verzichten 

• Zwangsumtausch der Anteile von Anteilsinhabern 

• Vorübergehende Aussetzung der Berechnung der NIW und der 

Transaktionen mit Fondsanteilen

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

http://www.nordea.lu/


 

• Umsetzung besonderer Verfahren in Phasen hoher 

Nettozeichnungen, Umtausch- oder Rücknahmeanträge 

• Schließung eines Fonds oder einer Anteilsklasse für weitere 

Anlagen durch Soft oder Hard Closure

• Annahme von Wertpapieren zur Bezahlung von Anteilen  

oder Leistung von Rücknahmezahlungen mit Wertpapieren 

(Zahlung durch Sachleistung) 

• Verringerung oder Streichung eines angegebenen 

Ausgabeaufschlags oder Erstzeichnungsbetrags für eine 

Anteilsklasse, einen Fonds, Anleger oder Antrag

Information/Dokument Versand Medien Online Sitz 

 

 

 

 



 

Name und eingetragener Sitz 

Rechtsform 

Gerichtsstand 

Gegründet 

Dauer 

Satzung 

Aufsichtsbehörde 

Handelsregisternummer (Handels- und Gesellschaftsregister 

Luxemburg) 

Geschäftsjahr 

Kapital 

Mindestkapital (nach luxemburgischem Recht) 

Nennwert der Anteile 

Anteilskapital und Berichtswährung 

Anerkennung als OGAW 

Finanzielle Unabhängigkeit der Fonds 

Claude Kremer

Christophe Girondel

Brian Stougård Jensen 

Sheenagh Gordon-Hart  

Anouk Agnès 

Henrika Vikman 

• 

• 

• 

• 

• 

http://www.cssf.lu/


 

• 

• 

• 

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 

• 

• 

• 

PricewaterhouseCoopers, société coopérative 

http://www.nordea.lu/


 

• 

• 

• 

• 

• 



 



 

Name und eingetragener Sitz 

Rechtsform 

Gegründet 

Aufsichtsbehörde

Handelsregisternummer (Handels- und Gesellschaftsregister 

Luxemburg) 

Andere verwaltete Fonds 

Nils Bolmstrand

Brian Stougård Jensen 

Graham Goodhew 

Ana Maria Guzman Quintana 

Sinor Chhor 

Antoine Sineau 

Markku Kotisalo 

Christophe Wadeleux 

Maria Ekqvist 

• 

• 

• 



 

http://www.nordea.lu/
http://www.nordea.lu/
http://www.nordea.lu/


 

Nordea Investment Management AB

Aegon USA Investment Management, LLC 

Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S 

CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC 

DoubleLine Capital LP 

Duff & Phelps Investment Management Co. 

GW&K Investment Management LLC 

Itaú USA Asset Management Inc. 

Loomis, Sayles & Company, LP 

MacKay Shields LLC 

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd 

Metlife Investment Management, LLC 

Rockefeller & Co. LLC 



 

Österreich 

Dänemark 

Frankreich 

  

Irland 

Italien 

  

  

  

  

 

  

Spanien 

  

Portugal 

Singapur 

Schweden 

  

Schweiz 

  

Vereinigtes Königreich 

 



 

 

Auslegung dieses Prospekts 

• 

• 

• 

• 

• 
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

Aktienfonds 

Name des Produkts: Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300H93PG75WKUHX51 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 

Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/ 

soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

 
 

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493002RWJY1XFZG8U38 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikationssyste
m, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum  
in Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 
 

 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen  
die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur  
bei denjenigen dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung,  
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde  
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 

Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse  
an und investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres 
Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten  
hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen,  
die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten 
im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf  
das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen  
Energieträgern eingeschränkt. 

 

Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und  
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. 
Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe  
ESG-Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug 
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind  
oder zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität  
der Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können 
numerische Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert 
werden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-
Bewertungen im Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings 
verwendet werden), Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen.  
Der Fonds kann auf Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils 
investieren, bis eine formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es 
können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link zur Liste  
der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für verantwortungsbewusste 
Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich 
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen  
des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement  
in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Fonds 
vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen 
gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind  
in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im 
unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 

Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 

NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene unter anderem 
durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern, ihrer 
Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmen-
sführung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 
1% 

#1B Andere 
ökologische/soz

iale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 
50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die 
Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ 
dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial  
nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den  
in den „Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen.  
In diese Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden  
Daten zur Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Chinese Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300GQXITIWOH3T895 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 
 

 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 

Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 

Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe  
der unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link  
zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für 
verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt  
„Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen als 
taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/soz

iale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300UFJRQ77N3UYE48 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen  
mit der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum  
in Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 
 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 

Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden  
Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link 
im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. 
Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe  
ESG-Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug 
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind  
oder zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität der 
Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können numerische 
Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden.  
Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im 
Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf 
Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine 
formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder 
die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der 
Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
Die Einschränkungen der Strategie führen zu einer Reduzierung  
des Anlageuniversums von mindestens 20%. 



 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene unter anderem 
durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern, ihrer 
Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/soz

iale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Stars ex China Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930066X6UUR3V1T114 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen  
mit der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum  
in Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen mit 

einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 
 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 

Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse  
an und investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres 
Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu 
finden Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über  
den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“ einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im 
Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch  
die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern eingeschränkt. 

 

Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. 
Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe  
ESG-Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug 
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind oder 
zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität der 
Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können numerische 
Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden.  
Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im 
Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann  
auf Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren,  
bis eine formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es 
können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link zur Liste  
der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für verantwortungsbewusste 
Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich 
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen  
des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement  
in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Fonds 
vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen 
gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in 
den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 

Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 

NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene unter anderem 
durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern, ihrer 
Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/soz

iale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Small and Mid Cap Stars Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004B5F53JY919256 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen  
mit der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum  
in Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht in 
Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen ein 
Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten  
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 

Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 

Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17 der 
Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln. ESG-
Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische oder 
soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung beziehen. 
ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und Geschäftsgebaren  
des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. Soziale Faktoren 
können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie Menschen- und 
Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. 
Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe ESG-
Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug 
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind oder 
zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität der 
Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können numerische 
Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden.  
Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im 
Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf 
Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine 
formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement der 
Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand der 
Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können 
Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link zur Liste der 
ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für verantwortungsbewusste 
Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich 
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen des 
Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement in 
bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Fonds 
vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen 
gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind  
in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im 
unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 

Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind,  
wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen  
von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden  
Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 

NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene unter anderem 
durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern, ihrer 
Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Stars Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930081LEEGLNYZEC05 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen  
mit der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum  
in Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen mit 

einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 

Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden  
Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link 
im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 

Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. 
Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe  
ESG-Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug 
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind  
oder zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität  
der Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können 
numerische Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM  
validiert werden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit  
ESG-Bewertungen im Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings 
verwendet werden), Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen.  
Der Fonds kann auf Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils 
investieren, bis eine formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es 
können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link zur Liste  
der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für verantwortungsbewusste 
Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann  
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen  
des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement  
in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Fonds 
vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen 
gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in 
den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 

Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 

NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung der 
Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/ 

soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300JJG1N66HM3TH21 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 85% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, die von den Vereinten Nationen 
verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit Schwerpunkt auf klima-  
und umweltbezogene Themen zu unterstützen, indem er in Unternehmen anlegt,  
die an wirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligt sind, die mit einem oder mehreren der unten 
beschriebenen Ziele der EU-Taxonomie konform sind oder zu einem oder mehreren  
der folgenden UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen: 

 
SDG 2 – Kein Hunger 
SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen 
SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie 
SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur 
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden 
SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz 
SDG 14 – Leben unter Wasser 
SDG 15 – Leben an Land 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung,  
die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt haben, um bis 2030 
die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden und Wohlstand 
sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link zu 
nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne des 
europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. Der Fonds kann zu allen  
in der Taxonomie-Verordnung festgelegten Umweltzielen beitragen, sofern realisierbare 
Anlagegelegenheiten verfügbar sind. 

 
Ökologisch nachhaltige Tätigkeiten gemäß EU-Taxonomie stehen mit sechs Umweltzielen 
in Verbindung: 

 
 
 

 
1. Klimaschutz 

 
2. Anpassung an den Klimawandel 

 
3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 

 
4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

 
5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

 
6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme 

 
Für jedes dieser Ziele enthält die EU-Taxonomie technische Bewertungskriterien, 
einschließlich detaillierter Schwellenwerte. Soweit die technischen Bewertungskriterien 
angenommen wurden und soweit Daten über die Ausrichtung der Tätigkeiten der 
Unternehmen von Dritten gemeldet werden oder verfügbar sind und von ausreichender 
Qualität sind, wird ermittelt und bewertet, ob die Geschäftstätigkeit der Unternehmen,  
in die investiert wird, auf die Ziele der EU-Taxonomie ausgerichtet ist. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „In welchem Mindestmaß sind nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“. 

 
Um für das Anlageuniversum des Fonds infrage zu kommen, müssen die Unternehmen,  
in die investiert wird, von NAM als nachhaltig eingestuft werden, d. h. sie müssen durch 
ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu einem nachhaltigen Investitionsziel beitragen, ohne dabei 
andere ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen, und sie müssen eine 
gute Unternehmensführung aufweisen. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziel 
des Fonds herangezogen wird. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet die unten stehenden Indikatoren, um die Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels zu messen. Der Beitrag zu den einzelnen SDGs 
und die Taxonomiekonformität werden gemessen und im Jahresbericht des Fonds 
ausgewiesen, um die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels nachzuweisen. 
Der Beitrag zu den SDGs wird anhand des Beitrags jedes Unternehmens gemessen, 
gewichtet entsprechend seinem Anteil an den Gesamtinvestitionen. Ebenso wird  
die Taxonomiekonformität als der Anteil der Aktivitäten jedes Unternehmens 
berechnet, der taxonomiekonform ist, gewichtet entsprechend seinem Anteil  
an den Gesamtinvestitionen des Fonds. 

 
• Beitrag zu SDG 2 – Kein Hunger 
• Beitrag zu SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen 
• Beitrag zu SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie 
• Beitrag zu SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 
• Beitrag zu SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur 
• Beitrag zu SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden 
• Beitrag zu SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
• Beitrag zu SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz 
• Beitrag zu SDG 14 – Leben unter Wasser 
• Beitrag zu SDG 15 – Leben an Land 
• % der Gesamtinvestitionen in EU-Taxonomie-konformen Tätigkeiten 

 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele  
nicht wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, 
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Zurzeit 
sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. Mit der 
steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende 
Kontroversen im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen  
die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten 
Fällen, in denen ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der 
oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen 
begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung 
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist, die 
zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle 
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls 
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter 
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark  
mit Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien,  
die verwendet werden, um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen  
zu erkennen. Diese können Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte 
werden auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in 
Unternehmen zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion 
fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie  
in kontroverse Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren 
bewertet. Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen  
als auch auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer 
erkennen und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert 
wird, entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

Mit einem auf Fundamentaldaten basierenden Bottom-up-Analyseprozess werden 
Unternehmen ermittelt, die mit ihrem Beitrag zu ökologischen Lösungen wie 
Ressourceneffizienz, Umweltschutz und alternative Energielösungen künftig beträchtliche 
Cashflows erzielen werden. 
Unternehmen werden nach Ermessen des Anlageverwalters analysiert und ausgewählt. 

 
Es wird sichergestellt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, im Sinne von Artikel 2 
Absatz 17 der Offenlegungsverordnung nachhaltig sind. Dazu wird ein „bestanden/nicht 
bestanden“-System verwendet, das sich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs 
der Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie 
stützt, wie sie im Rahmen des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds dargelegt sind – es 
gilt eine Schwelle von 20%. Der Beitrag kann anhand des Anteils ihres Umsatzes,  
der Investitionsausgaben oder der betrieblichen Aufwendungen, der in Verbindung  
mit den oben genannten Zielen steht, gemessen werden. Gewisse Sektoren, in denen 
diese Kennzahlen nicht anwendbar sind, erfordern möglicherweise eine 
Fundamentalanalyse, um relevante Kennzahlen zur Bewertung des Nachhaltigkeitsprofils 
des Unternehmens zu ermitteln und zu messen. Finanzinstitute können etwa auf 
Grundlage ihres systemischen Status, der Finanzierung von Aktivitäten im Zusammenhang 
mit fossilen Brennstoffen usw. bewertet werden. Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem 
die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden die 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert 
wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, dass die Aktivitäten der Unternehmen,  
in die investiert wird, keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, wie im Abschnitt „Wie 
wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen?“ beschrieben. 

 
Der Fonds strebt keinen spezifischen Mindestbeitrag zu den einzelnen SDGs  
der Vereinten Nationen oder den Umweltzielen der EU-Taxonomie an und die Aufteilung 
der Investitionen, die zu einem der Ziele beitragen, kann je nach Finanzkennzahlen  
und Verfügbarkeit von Investitionsmöglichkeiten variieren. 

 
Der Fonds investiert einen Mindestanteil von 2% seiner Gesamtinvestitionen in Tätigkeiten, 
die die in der EU-Taxonomie definierten technischen Kriterien erfüllen. Solche Investitionen 
können einen Beitrag zu einem der Umweltziele der EU-Taxonomie leisten, sofern  
die technischen Standards von der EU übernommen werden. 

 
Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht  
in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die 
Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der 
Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang  
mit fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen  
von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der 
Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. 
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-
Anleihen sind jedoch anderen Messwerte relevant. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, dass die 
Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen,  
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen  
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Mindestens 2% der Gesamtinvestitionen des Fonds werden in Aktivitäten getätigt, 
die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die technischen Bewertungskriterien  
der EU-Taxonomie werden verwendet, um die Taxonomiekonformität der Tätigkeiten 
zu beurteilen, an denen die jeweiligen Unternehmen beteiligt sind. Der Anteil  
der taxonomiekonformen Tätigkeiten wird für das Gesamtvermögen des Fonds 
berechnet und gemessen, indem die Investitionen in jedes Unternehmen,  
in das investiert wird, mit dessen Beteiligung an taxonomiekonformen Tätigkeiten 
gewichtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „In welchem 
Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der  
EU-Taxonomie konform?“. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben,  
wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und 
arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser 
Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen.  
Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der 
Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen 
werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen 
Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für 
verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden  
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder  
die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit  
von Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler 
Energieträger sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass 
der Fonds nicht in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung 
und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das 
Übereinkommen von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern finden Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung 
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit  
nach wie vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger 
entwickelten Märkten. 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil  
der nachhaltigen Investitionen aus? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Andere 

1% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

Taxonomie-
konform 

2% 

Ökologisch 
85% 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten sind mindestens 2% der Investitionen  
des Fonds EU-Taxonomie-konform. Die Berichterstattung von Unternehmen  
zur Taxonomiekonformität wird erst mit der Umsetzung der Richtlinie über die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen verpflichtend. Bis dahin werden  
die öffentlich zugänglichen Unternehmensdaten unzureichend sein und Bewertungen 
auf vergleichbaren Daten beruhen, was unzuverlässiger ist und veröffentlichte Zahlen 
verfälschen kann. Obwohl der tatsächliche Anteil von taxonomiekonformen Tätigkeiten 
höher liegen kann, können wir verbindliche Zusagen derzeit nur auf einem sehr 
konservativen Niveau machen. 

 
Die Übereinstimmung der Investitionen mit der EU-Taxonomie wird noch nicht von 
Wirtschaftsprüfern bestätigt oder von Dritten überprüft. 

 
Daten zur Zulässigkeit und Konformität gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie werden 
möglicherweise von Unternehmen, in die investiert wird oder externen Datenanbietern 
berechnet und bereitgestellt. Externe Datenanbieter beurteilen, inwieweit Unternehmen 
an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die wesentlich zu einem Umweltziel beitragen, 
wie in den technischen Standards, einschließlich der Schwellenwerte, dargelegt,  
die im Rahmen der EU-Taxonomie zur Verfügung gestellt werden. Nach den gleichen 
Standards wird sichergestellt, dass die Aktivitäten andere nachhaltige Ziele nicht 
erheblich beeinträchtigen und ein sozialer Mindestschutz gewährleistet ist. 

 
Die Bewertung der Taxonomiekonformität erfolgt auf Basis des Umsatzanteils  
aus taxonomiekonformen Tätigkeiten eines Unternehmens oder Emittenten. 
Umsatzzahlen sind sowohl mit Blick auf die Datenqualität als auch die Verfügbarkeit 
aktuell der zuverlässigste Maßstab. Die Ergebnisse der Datenanbieter sind unter 
Umständen nicht vollständig konform, solange öffentlich zugängliche 
Unternehmensdaten fehlen und Bewertungen weitgehend auf vergleichbaren Daten 
beruhen. Weitere Informationen bezüglich der Sorgfaltspflicht und der Datenquellen  
und -verarbeitung steht in den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website 
über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ zur Verfügung. 

 
Neben der Bewertung der Taxonomiekonformität der Aktivitäten der Unternehmen,  
in die investiert wird, gilt die DNSH-Bewertung der Unternehmen, in die investiert wird, 
die Teil der NAM-Klassifizierung nachhaltiger Investitionen ist. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

 

 
 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 

Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. 
Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen  
Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation und der 
Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ dargestellt. 

 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
verwendet werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für bestimmte 
Zwecke innerhalb des in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen 
Rahmens einsetzen. Zu den bestimmten Zwecken gehören unter anderem die 
Währungsabsicherung und das Liquiditätsmanagement. Für diese Investitionen  
gilt der ökologische und soziale Mindestschutz, um Unternehmen und Emittenten 
auszuschließen, die internationalen Sanktionen unterliegen, sowie Rechtsträger,  
die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, wenn ein Dialog 
mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 2% 

Nicht  
taxonomiekonform 98% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 2% 

Nicht  
taxonomiekonform 98% 

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 



 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Climate Engagement Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KRLGEORNVT7310 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Klimawende Der Fonds bewirbt ökologische Merkmale, indem er in Unternehmen 
investiert, die ihre Geschäftsmodelle umstellen, um diese an den Zielen des 
Übereinkommens von Paris, die Emissionen bis 2030 um 45% zu verringern und bis 2050 
auf Netto-Null zu senken, auszurichten. Der aktiven Ausübung von Aktionärsrechten  
und der Mitwirkung kommt bei den Bemühungen zur Einflussnahme auf das Verhalten  
von Unternehmen sowie zur Einleitung und Beschleunigung der erforderlichen Umstellung 
eine Schlüsselrolle zu. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• Status der Anpassung an den Klimawandel (% der Emittenten, die bereits 

entsprechend angepasst sind, die sich gerade im Anpassungsprozess 
befinden, sich zur Anpassung verpflichtet haben oder nicht angepasst sind) 

• % der Unternehmen, die während des Berichtszeitraums Gegenstand  
von Mitwirkungsmaßnahmen waren. 

• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  
die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 

Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Strategie legt den Schwerpunkt auf die Identifizierung potenzieller Klimaverbesserer 
innerhalb der Sektoren, die sich am stärksten auf die Bereiche Klima, natürliche 
Ressourcen und Biodiversität auswirken bzw. von diesen betroffen sind. Das Portfolio  
legt in fünf klimafokussierten Themen an: 1) Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen, 
2) Energiemanagement, 3) Umweltverschmutzung, 4) Verwaltung natürlicher Ressourcen 
und 5) nachhaltiges Geschäftsmodell. 
Der Austausch mit Unternehmen ist eine entscheidende Maßnahme, um sie dazu  
zu bewegen, ihre klimabezogenen Ziele zu verbessern. 

 

Dieser Dialog wird im Hinblick auf spezifische Zielsetzungen geführt, die der 
Anlageverwalter als entscheidend für die Minderung der Umweltauswirkungen  
und/oder die Erhöhung des Geschäftswerts durch den Übergang zu einem nachhaltigeren 
Geschäftsmodell erachtet. 

 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea 
gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM  
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann  
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Die Bewertung der Unternehmen erfolgt mittels eines eigenen Rahmens für Netto-Null-
Investitionen, das den Weg jedes einzelnen Unternehmens zur Erreichung des Netto-
Null-Ziels anhand von sechs Leistungsindikatoren beurteilt: 1) Netto-Null-Ambition, 2) 
kurz- und mittelfristige Ziele, 3) Emissionsperformance, 4) Offenlegungen, 5) 
Dekarbonisierungsstrategie, 6) Kapitalallokationsstrategie. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die Unternehmen werden eingestuft als „keine Anpassungsverpflichtung“, „bestehende 
Anpassungsverpflichtung“, „im Anpassungsprozess“ oder „angepasst“ und der 
Fortschritt hinsichtlich der identifizierten Zielsetzungen wird jährlich überprüft.  
Die Verteilung der Unternehmen über die verschiedenen Anpassungsstufen wird 
gemessen und berichtet. Wenn die Unternehmen den Status „angepasst“ erreichen, 
können sie durch neue potenzielle Kandidaten für einen Dialog ersetzt werden, 
Dadurch kann es in regelmäßigen Abständen zu einer Verschiebung der Verteilung  
in Richtung geringerer Anpassung kommen. 

 
Die Zusammenarbeit mit Unternehmen bei ihren Fortschritten bei der Anpassung an 
das Netto-Null-Ziel wird dokumentiert und der Anlageverwalter tritt mit mindestens 50% 
der Unternehmen, in die investiert wird, innerhalb der jährlichen Berichtsperiode des 
Fonds in Dialog. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/ 

soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
 

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Disruption Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300QBQ3523WUDHH63 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/ 

soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in 
die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Diversity Engagement Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300CYWEG7M5HTOM84 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Förderung von Diversität Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem 
er sich auf Unternehmen konzentriert, die die Erwartungen des Anlageverwalters in Sachen 
Diversität erfüllen oder aktiv daran arbeiten, sich in einem oder mehreren 
Diversitätsbereichen zu verbessern. Die derzeit verfügbaren Daten beziehen sich 
überwiegend auf Geschlechtergleichstellung und geschlechterspezifische Diversität.  
Wenn sich die Datenqualität und -verfügbarkeit verbessern, kann die Strategie schrittweise 
ein breiteres Spektrum von Diversitätsindikatoren wie ethnische Zugehörigkeit, Alter und 
sozioökonomischer Status formal einführen. 

 
ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 



 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• Geschlechtervielfalt in der Geschäftsführung 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Der Fonds investiert in Unternehmen, die ein ausreichendes Maß an Diversität in den 
oberen Führungsebenen nachweisen können. Er investiert zudem in Unternehmen,  
die aktiv daran arbeiten, die Diversität in den oberen Führungsebenen auszubauen. 

 
Diversität wird durch ein Screening des Anlageuniversums und die Identifizierung von 
Unternehmen sichergestellt, die die spezifischen Schwellenwerte erfüllen, wie im unten 
stehenden Abschnitt zu „verbindlichen Maßnahmen“ erläutert. Derzeit liegt der 
Schwerpunkt in erster Linie auf der Geschlechtervielfalt, doch können auch andere 
Diversitätsfaktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Alter, sozioökonomischer Status usw.  
in Betracht gezogen werden, sollte die Verfügbarkeit von Daten und die Berichterstattung 
des Unternehmens über nichtfinanzielle Kennzahlen verbessert werden. Innerhalb  
des definierten Diversitätsuniversums werden dann im Rahmen des Investitionsprozesses 
die Finanzanalyse und die Diversitätsanalyse kombiniert, jeweils im Vergleich mit anderen 
Unternehmen der Branche. 

 
Neben den Kriterien der Diversitätsanalyse können die nachhaltigen Investitionen,  
die der Fonds teilweise tätigt, zu sozialen oder ökologischen Zielen beitragen. 

 
Ergänzend zu den verbindlichen Kriterien für die Anlageauswahl im Hinblick  
auf die Diversität kann sich der Anlageverwalter mit den Unternehmen auch über 
diversitätsbezogene Themen austauschen. Die Unternehmen, welche die erwarteten 
Standards erfüllen, können dazu angeregt werden, nicht ausgeschöpftes Potenzial  
für weitere Verbesserungen zu nutzen. Dieser Austausch kann auch genutzt werden,  
um eine Verschlechterung der Diversitätskennzahlen anzusprechen oder auf erhebliches 
Verbesserungspotenzial hinzuweisen, wenn das Unternehmen auf den Dialog  
positiv reagiert. 

 
Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Zum Zeitpunkt der Investition muss das Minderheitengeschlecht mindestens 30%  
des Personals auf der oberen Führungsebene stellen, d. h. auf Ebene des 
Managements, der Geschäftsführung oder des Verwaltungsrats. Anderenfalls muss 
das Minderheitengeschlecht den Verwaltungsratsvorsitzenden oder CEO des 
Unternehmens stellen. Bei Unternehmen, die offensichtlich auf gutem Weg zur 
Verbesserung und Förderung von Diversität und Gleichstellung sind, wird die Schwelle 
für die Repräsentation des Minderheitengeschlechts auf 20% abgesenkt. Die Schwelle 
von 20% wird kontinuierlich kontrolliert, und wenn die Unternehmen den Schwellenwert 
sowohl auf der oberen Führungsebene als auch auf der Verwaltungsratsebene nicht 
erreichen, werden sie nach einer bestimmten Frist veräußert. 

 

Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. 
Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe  
ESG-Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt. Die 
Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug  
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind oder 
zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität der 
Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können numerische 
Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden.  
Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen  
im Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf 
Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine 
formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen.  



 

 

Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der 
Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen 
werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen 
Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für 
verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden  
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind,  
wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

0% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 0%. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global ESG Taxonomy Opportunity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300I953F33AS7ZN28 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 85% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, in Unternehmen anzulegen,  
die an wirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligt sind, die zu mindestens einem der Umweltziele 
der EU-Taxonomie beitragen. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne des 
europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. Der Fonds kann zu allen  
in der Taxonomie-Verordnung festgelegten Umweltzielen beitragen, sofern realisierbare 
Anlagegelegenheiten verfügbar sind. 

 
Ökologisch nachhaltige Tätigkeiten gemäß EU-Taxonomie stehen mit sechs Umweltzielen 
in Verbindung: 

 
 
 

 
1. Klimaschutz 

 
2. Anpassung an den Klimawandel 

 
3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 

 
4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

 
5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

 
6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme 

 
 
 

 
Für jedes dieser Ziele enthält die EU-Taxonomie technische Bewertungskriterien, 
einschließlich detaillierter Schwellenwerte. Soweit die technischen Bewertungskriterien 
angenommen wurden und soweit Daten über die Ausrichtung der Tätigkeiten der 
Unternehmen von Dritten gemeldet werden oder verfügbar sind und von ausreichender 
Qualität sind, wird ermittelt und bewertet, ob die Geschäftstätigkeit der Unternehmen,  
in die investiert wird, auf die Ziele der EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Weitere 
Informationen finden Sie im Abschnitt „In welchem Mindestmaß sind nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“. 

 
Um für das Anlageuniversum des Fonds infrage zu kommen, müssen die Unternehmen,  
in die investiert wird, von NAM als nachhaltig eingestuft werden, d. h. sie müssen durch 
ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu einem nachhaltigen Investitionsziel beitragen, ohne dabei 
andere ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen, und sie müssen eine 
gute Unternehmensführung aufweisen. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziel 
des Fonds herangezogen wird. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet den unten stehenden Indikator, um die Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels zu messen. Die Taxonomiekonformität wird 
gemessen und im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen, um die Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels nachzuweisen. Berechnet wird sie als der Anteil 
der Aktivitäten jedes Unternehmens, der taxonomiekonform ist, gewichtet 
entsprechend seinem Anteil an den Gesamtinvestitionen des Fonds. 

 
• % der Gesamtinvestitionen in EU-Taxonomie-konformen Tätigkeiten 

 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele  
nicht wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, 
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Zurzeit 
sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. Mit der 
steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende 
Kontroversen im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen  
die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten 
Fällen, in denen ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der 
oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen 
begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung 
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle 
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls 
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter 
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark  
mit Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien,  
die verwendet werden, um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen  
zu erkennen. Diese können Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte 
werden auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in 
Unternehmen zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion 
fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie  
in kontroverse Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren 
bewertet. Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen  
als auch auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer 
erkennen und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert 
wird, entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

Im Rahmen einer Fundamentalanalyse werden Unternehmen ermittelt, die an 
wirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligt sind, die zu mindestens einem der Ziele der EU-
Taxonomie beitragen. Um als Unternehmen für eine Investition im Fonds infrage  
zu kommen, müssen mindestens 10 % des Umsatzes mit taxonomiekonformen 
Wirtschaftstätigkeiten verbunden sein. Zudem werden mindestens 20% des 
Gesamtvermögens des Fonds in taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten investiert.  
Die Bewertung der Taxonomiekonformität der Wirtschaftstätigkeiten von Unternehmen 
kann auf Grundlage der gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird, oder 
von externen Datenanbietern erfolgen. Die von den Unternehmen, in die investiert wird, 
gemeldeten Daten werden gegenüber vergleichbaren Daten bevorzugt. 

 

Die Investitionen werden anhand der technischen Bewertungskriterien für die Ziele  
der EU-Taxonomie 1. Klimaschutz und 2. Anpassung an den Klimawandel bewertet.  
Die übrigen im oben stehenden Abschnitt „Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit 
diesem Finanzprodukt angestrebt?“ aufgeführten Ziele werden in den Analyserahmen 
aufgenommen, sobald die technischen Bewertungskriterien angenommen wurden und 
Daten verfügbar sind. 

 
Es wird sichergestellt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, im Sinne von Artikel 2 
Absatz 17 der Offenlegungsverordnung nachhaltig sind. Dazu wird ein „bestanden/nicht 
bestanden“-System verwendet, das sich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs 
der Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie 
stützt, wie sie im Rahmen des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds dargelegt sind – es 
gilt eine Schwelle von 20%. Der Beitrag kann anhand des Anteils ihres Umsatzes, der 
Investitionsausgaben oder der betrieblichen Aufwendungen, der in Verbindung mit den 
oben genannten Zielen steht, gemessen werden. Gewisse Sektoren, in denen diese 
Kennzahlen nicht anwendbar sind, erfordern möglicherweise eine Fundamentalanalyse, 
um relevante Kennzahlen zur Bewertung des Nachhaltigkeitsprofils des Unternehmens  
zu ermitteln und zu messen. Finanzinstitute können etwa auf Grundlage ihres 
systemischen Status, der Finanzierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Brennstoffen usw. bewertet werden. Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute 
Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ 
beschrieben und es wird geprüft, dass die Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert 
wird, keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, wie im Abschnitt „Wie wird erreicht, 
dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen?“ beschrieben. 

 

Der Fonds strebt keinen spezifischen Mindestbeitrag zu den einzelnen Umweltzielen der 
EU-Taxonomie an und die Aufteilung der Investitionen, die zu einem der Ziele beitragen, 
kann je nach Finanzkennzahlen und Verfügbarkeit von Investitionsmöglichkeiten variieren. 

 

Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht  
in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf  
die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in 
der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 

Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 10% der Einkünfte der Unternehmen, in die investiert wird, müssen aus 
EU-Taxonomie-konformen Tätigkeiten stammen. 

 
Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der 
Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. 
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-
Anleihen sind jedoch anderen Messwerte relevant. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, dass die 
Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen,  
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen  
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Mindestens 20% der Gesamtinvestitionen des Fonds werden in Aktivitäten getätigt, 
die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die technischen Bewertungskriterien  
der EU-Taxonomie werden verwendet, um die Taxonomiekonformität der Tätigkeiten 
zu beurteilen, an denen die jeweiligen Unternehmen beteiligt sind. Der Anteil  
der taxonomiekonformen Tätigkeiten wird für das Gesamtvermögen des Fonds 
berechnet und gemessen, indem die Investitionen in jedes Unternehmen,  
in das investiert wird, mit dessen Beteiligung an taxonomiekonformen Tätigkeiten 
gewichtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „In welchem 
Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der  
EU-Taxonomie konform?“. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben,  
wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und 
arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser 
Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen.  
Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der 
Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen 
werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen 
Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für 
verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden  
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder  
die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit  
von Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler 
Energieträger sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass 
der Fonds nicht in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung 
und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das 
Übereinkommen von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern finden Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung 
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit  
nach wie vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger 
entwickelten Märkten. 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil  
der nachhaltigen Investitionen aus? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Andere 

1% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

Taxonomie-

konform 
20% 

Ökologisch 
85% 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds sind EU-Taxonomie-konform. 

 
Die Übereinstimmung der Investitionen mit der EU-Taxonomie wird noch nicht  
von Wirtschaftsprüfern bestätigt oder von Dritten überprüft. 

 
Daten zur Zulässigkeit und Konformität gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie werden 
möglicherweise von Unternehmen, in die investiert wird oder externen Datenanbietern 
berechnet und bereitgestellt. Externe Datenanbieter beurteilen, inwieweit Unternehmen 
an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die wesentlich zu einem Umweltziel beitragen, 
wie in den technischen Standards, einschließlich der Schwellenwerte, dargelegt,  
die im Rahmen der EU-Taxonomie zur Verfügung gestellt werden. Nach den gleichen 
Standards wird sichergestellt, dass die Aktivitäten andere nachhaltige Ziele nicht 
erheblich beeinträchtigen und ein sozialer Mindestschutz gewährleistet ist. 

 
Die Bewertung der Taxonomiekonformität erfolgt auf Basis des Umsatzanteils  
aus taxonomiekonformen Tätigkeiten eines Unternehmens oder Emittenten. 
Umsatzzahlen sind sowohl mit Blick auf die Datenqualität als auch die Verfügbarkeit 
aktuell der zuverlässigste Maßstab. Die Ergebnisse der Datenanbieter sind unter 
Umständen nicht vollständig konform, solange öffentlich zugängliche 
Unternehmensdaten fehlen und Bewertungen weitgehend auf vergleichbaren Daten 
beruhen. Weitere Informationen bezüglich der Sorgfaltspflicht und der Datenquellen  
und -verarbeitung steht in den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website 
über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ zur Verfügung. 

 
Neben der Bewertung der Taxonomiekonformität der Aktivitäten der Unternehmen,  
in die investiert wird, gilt die DNSH-Bewertung der Unternehmen, in die investiert wird, 
die Teil der NAM-Klassifizierung nachhaltiger Investitionen ist. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

 

 
 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 

Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. 
Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen  
Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation und der 
Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ dargestellt. 

 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
verwendet werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für bestimmte 
Zwecke innerhalb des in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen 
Rahmens einsetzen. Zu den bestimmten Zwecken gehören unter anderem die 
Währungsabsicherung und das Liquiditätsmanagement. Für diese Investitionen  
gilt der ökologische und soziale Mindestschutz, um Unternehmen und Emittenten 
auszuschließen, die internationalen Sanktionen unterliegen, sowie Rechtsträger,  
die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, wenn ein Dialog 
mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas und 

Kernenergie) 20% 

Nicht   
taxonomiekonform 80% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas und 

Kernenergie) 20% 

Nicht   
taxonomiekonform 80% 

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 



 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Impact Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300M3BNRUZQFIEE11 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 
 

Der Fonds verpflichtet sich, jederzeit mindestens 85% nachhaltige Investitionen zu halten,  
wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil  
der nachhaltigen Investitionen aus?“ dargestellt. Die oben genannten Allokationen sind die 
jeweiligen Mindestanteile der nachhaltigen Investitionen, die mit ökologischen und sozialen  
Zielen getätigt werden sollen. Der Anlageverwalter verfügt über einen gewissen Spielraum  
bei der Allokation von Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen und die Summe der 
Mindestanteile dieser Investitionen entspricht nicht der gesamten Verpflichtung des Fonds  
zu 85% nachhaltigen Investitionen. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 25% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, die von den Vereinten Nationen 
verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, indem er in 
Unternehmen anlegt, die einen Beitrag zu mindestens einem der unten beschriebenen 
Ziele der EU-Taxonomie leisten oder zu einem oder mehreren der folgenden UN-Ziele  
für nachhaltige Entwicklung (SDGs): 

 
SDG 1: Keine Armut 
SDG 2: Kein Hunger 
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen 
SDG 4: Hochwertige Bildung 
SDG 5: Geschlechtergleichheit 
SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen  
SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie 
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur 
SDG 10: Weniger Ungleichheiten 
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden 
SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz 
SDG 14 – Leben unter Wasser 
SDG 15 – Leben an Land 
SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung,  
die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt haben, um bis 2030 
die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden und Wohlstand 
sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link zu 
nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne des 
europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. Der Fonds kann zu allen  
in der Taxonomie-Verordnung festgelegten Umweltzielen beitragen, sofern realisierbare 
Anlagegelegenheiten verfügbar sind. 

 
Ökologisch nachhaltige Tätigkeiten gemäß EU-Taxonomie stehen mit sechs Umweltzielen 
in Verbindung: 

 
 
 

 
1. Klimaschutz 

 
2. Anpassung an den Klimawandel 

 
3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 

 
4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

 
5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

 
6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Für jedes dieser Ziele enthält die EU-Taxonomie technische Bewertungskriterien, 
einschließlich detaillierter Schwellenwerte. Soweit die technischen Bewertungskriterien 
angenommen wurden und soweit Daten über die Ausrichtung der Tätigkeiten der 
Unternehmen von Dritten gemeldet werden oder verfügbar sind und von ausreichender 
Qualität sind, wird ermittelt und bewertet, ob die Geschäftstätigkeit der Unternehmen,  
in die investiert wird, auf die Ziele der EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Weitere 
Informationen finden Sie im Abschnitt „In welchem Mindestmaß sind nachhaltige 
Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“. 

 
Um für das Anlageuniversum des Fonds infrage zu kommen, müssen die Unternehmen,  
in die investiert wird, von NAM als nachhaltig eingestuft werden, d. h. sie müssen durch 
ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu einem nachhaltigen Investitionsziel beitragen, ohne dabei 
andere ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen, und sie müssen eine 
gute Unternehmensführung aufweisen. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziel 
des Fonds herangezogen wird. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet die unten stehenden Indikatoren, um die Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels zu messen. Der Beitrag zu den einzelnen SDGs 
und die Taxonomiekonformität werden gemessen und im Jahresbericht des Fonds 
ausgewiesen, um die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels nachzuweisen. 
Der Beitrag zu den SDGs wird anhand des Beitrags jedes Unternehmens gemessen, 
gewichtet entsprechend seinem Anteil an den Gesamtinvestitionen. Ebenso wird  
die Taxonomiekonformität als der Anteil der Aktivitäten jedes Unternehmens 
berechnet, der taxonomiekonform ist, gewichtet entsprechend seinem Anteil  
an den Gesamtinvestitionen des Fonds. 

 
• Beitrag zu SDG 1 – Keine Armut 
• Beitrag zu SDG 2 – Kein Hunger 
• Beitrag zu SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen 
• Beitrag zu SDG 4 – Hochwertige Bildung 
• Beitrag zu SDG 5 – Geschlechtergleichheit 
• Beitrag zu SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen 
• Beitrag zu SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie 
• Beitrag zu SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 
• Beitrag zu SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur 
• Beitrag zu SDG 10 – Weniger Ungleichheiten 
• Beitrag zu SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden 
• Beitrag zu SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
• Beitrag zu SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz 
• Beitrag zu SDG 14 – Leben unter Wasser 
• Beitrag zu SDG 15 – Leben an Land 
• Beitrag zu SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 
• Beitrag zu SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 
• % der Gesamtinvestitionen in EU-Taxonomie-konformen Tätigkeiten 

 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, 
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Zurzeit 
sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. Mit der 
steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende 
Kontroversen im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen  
die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten 
Fällen, in denen ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der 
oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen 
begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung 
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle 
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls 
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter 
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien,  
die verwendet werden, um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen  
zu erkennen. Diese können Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte 
werden auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in 
Unternehmen zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion 
fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie  
in kontroverse Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren 
bewertet. Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen  
als auch auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer 
erkennen und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert 
wird, entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

Mit einem auf Fundamentaldaten basierenden Bottom-up-Analyseprozess werden 
Unternehmen ermittelt, die mit ihrem Beitrag zu sozialen oder ökologischen Lösungen 
künftig beträchtliche Cashflows erzielen werden. Der Fonds investiert in Unternehmen  
aus einem intern festgelegten Anlageuniversum, das Anbieter ökologischer Lösungen 
umfasst, sowie Unternehmen, die einen Beitrag zu sozialen Lösungen leisten.  
Die Unternehmen im Anlageuniversum sind wesentlich an wirtschaftlichen Tätigkeiten 
beteiligt, die als ökologisch oder sozial nachhaltig gelten. 

 
Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht  
in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die 
Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden  
Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link 
im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang  
mit fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der 
Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. 
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-
Anleihen sind jedoch anderen Messwerte relevant. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt  
„Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen  
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Mindestens 2% der Gesamtinvestitionen des Fonds werden in Aktivitäten getätigt, 
die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die technischen Bewertungskriterien  
der EU-Taxonomie werden verwendet, um die Taxonomiekonformität der Tätigkeiten 
zu beurteilen, an denen die jeweiligen Unternehmen beteiligt sind. Der Anteil  
der taxonomiekonformen Tätigkeiten wird für das Gesamtvermögen des Fonds 
berechnet und gemessen, indem die Investitionen in jedes Unternehmen,  
in das investiert wird, mit dessen Beteiligung an taxonomiekonformen Tätigkeiten 
gewichtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „In welchem 
Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der  
EU-Taxonomie konform?“. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie 
z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und 
arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser 
Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen.  
Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der 
Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen 
werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen 
Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für 
verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden  
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder  
die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit  
von Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler 
Energieträger sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass 
der Fonds nicht in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung 
und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das 
Übereinkommen von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern finden Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
]die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung 
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit  
nach wie vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger 
entwickelten Märkten. 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil  
der nachhaltigen Investitionen aus? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Andere 

1% 

Soziale 

25% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

Taxonomie-
konform 

2% 

Ökologisch 
25% 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten sind mindestens 2% der Investitionen  
des Fonds EU-Taxonomie-konform. Die Berichterstattung von Unternehmen zur 
Taxonomiekonformität wird erst mit der Umsetzung der Richtlinie über die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen verpflichtend. Bis dahin werden  
die öffentlich zugänglichen Unternehmensdaten unzureichend sein und Bewertungen 
auf vergleichbaren Daten beruhen, was unzuverlässiger ist und veröffentlichte Zahlen 
verfälschen kann. Obwohl der tatsächliche Anteil von taxonomiekonformen Tätigkeiten 
höher liegen kann, können wir verbindliche Zusagen derzeit nur auf einem sehr 
konservativen Niveau machen. 

 
Die Übereinstimmung der Investitionen mit der EU-Taxonomie wird noch nicht  
von Wirtschaftsprüfern bestätigt oder von Dritten überprüft. 

 
Daten zur Zulässigkeit und Konformität gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie werden 
möglicherweise von Unternehmen, in die investiert wird oder externen Datenanbietern 
berechnet und bereitgestellt. Externe Datenanbieter beurteilen, inwieweit Unternehmen 
an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die wesentlich zu einem Umweltziel beitragen, 
wie in den technischen Standards, einschließlich der Schwellenwerte, dargelegt,  
die im Rahmen der EU-Taxonomie zur Verfügung gestellt werden. Nach den gleichen 
Standards wird sichergestellt, dass die Aktivitäten andere nachhaltige Ziele nicht 
erheblich beeinträchtigen und ein sozialer Mindestschutz gewährleistet ist. 

 
Die Bewertung der Taxonomiekonformität erfolgt auf Basis des Umsatzanteils  
aus taxonomiekonformen Tätigkeiten eines Unternehmens oder Emittenten. 
Umsatzzahlen sind sowohl mit Blick auf die Datenqualität als auch die Verfügbarkeit 
aktuell der zuverlässigste Maßstab. Die Ergebnisse der Datenanbieter sind unter 
Umständen nicht vollständig konform, solange öffentlich zugängliche 
Unternehmensdaten fehlen und Bewertungen weitgehend auf vergleichbaren Daten 
beruhen. Weitere Informationen bezüglich der Sorgfaltspflicht und der Datenquellen  
und -verarbeitung steht in den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website 
über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ zur Verfügung. 

 
Neben der Bewertung der Taxonomiekonformität der Aktivitäten der Unternehmen,  
in die investiert wird, gilt die DNSH-Bewertung der Unternehmen, in die investiert wird, 
die Teil der NAM-Klassifizierung nachhaltiger Investitionen ist. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

 

 
 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 

Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. 
Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen  
Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation und der 
Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 25%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
verwendet werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für bestimmte 
Zwecke innerhalb des in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen 
Rahmens einsetzen. Zu den bestimmten Zwecken gehören unter anderem die 
Währungsabsicherung und das Liquiditätsmanagement. Für diese Investitionen  
gilt der ökologische und soziale Mindestschutz, um Unternehmen und Emittenten 
auszuschließen, die internationalen Sanktionen unterliegen, sowie Rechtsträger,  
die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, wenn ein Dialog 
mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 2% 

Nicht  
taxonomiekonform 98% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 2% 

Nicht  
taxonomiekonform 98% 

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 



 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004U7E2YIFAGEE77 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit  
dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/ 

soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Opportunity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493007ZLSPI26CQLO03 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Gültig bis zum 16. Januar 2025 
 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Portfolio Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300IV7X5KFCXHUU46 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder  
auf normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen 
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich in 
den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente 
der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie  
von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt  
„Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen 
können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima  
oder die Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen,  
die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit 
Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten 
Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs  
oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können Schwellenwerte  
für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen 
Unternehmen sowie zur Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der 
Prozess näher erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen 
zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten 
einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind  
oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die 
Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“  
unter „#1A Nachhaltig“ dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls  
mit der EU-Taxonomie konform sein. 
Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität vor, und 
die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick auf einen 
Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Gültig ab dem 17. Januar 2025 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Portfolio Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300IV7X5KFCXHUU46 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen  
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich  
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima  
oder die Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der 
Produktion kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in 
Verbindung stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten 
kann je nach Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des 
Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse 
angewandt werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie 
zur Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert 
wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt  
„Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung auf 
erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Real Estate Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300E0SPFUFDUAIG67 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Small Cap Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300WUFX1G5UGCGP20 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Social Empowerment Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300DN1QTCPESQWW22 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: ___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: 85% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, die von den Vereinten Nationen 
verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit einem Schwerpunkt  
auf sozioökonomischen Herausforderungen zu unterstützen, indem er in Unternehmen 
anlegt, die einen Beitrag zu mindestens einem der folgenden UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (SDGs): 

 
SDG 1: Keine Armut 
SDG 2: Kein Hunger 
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen 
SDG 4: Hochwertige Bildung 
SDG 5: Geschlechtergleichheit 
SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen 
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur 
SDG 10: Weniger Ungleichheiten 
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden 
SDG 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung,  
die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt haben, um bis 2030 
die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden und Wohlstand 
sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link zu 
nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziel 
des Fonds herangezogen wird. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet die unten stehenden Indikatoren, um die Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels zu messen. Der Beitrag zu den einzelnen SDGs 
wird gemessen und im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen, um die Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels nachzuweisen. Der Beitrag zu den SDGs wird 
anhand des Beitrags jedes Unternehmens gemessen, gewichtet entsprechend 
seinem Anteil an den Gesamtinvestitionen. 

 
• Beitrag zu SDG 1 – Keine Armut 
• Beitrag zu SDG 2 – Kein Hunger 
• Beitrag zu SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen 
• Beitrag zu SDG 4 – Hochwertige Bildung 
• Beitrag zu SDG 5 – Geschlechtergleichheit 
• Beitrag zu SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen 
• Beitrag zu SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 
• Beitrag zu SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur 
• Beitrag zu SDG 10 – Weniger Ungleichheiten 
• Beitrag zu SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden 
• Beitrag zu SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
• Beitrag zu SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 
• Beitrag zu SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

 
  

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 



 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele  
nicht wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, 
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Zurzeit 
sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. Mit der 
steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende 
Kontroversen im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen  
die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten 
Fällen, in denen ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der 
oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen 
begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung 
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle 
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls 
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter 
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark  
mit Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien,  
die verwendet werden, um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen  
zu erkennen. Diese können Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte 
werden auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in 
Unternehmen zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion 
fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie  
in kontroverse Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren 
bewertet. Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen  
als auch auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer 
erkennen und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert 
wird, entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

Mit einem auf Fundamentaldaten basierenden Bottom-up-Analyseprozess werden 
Unternehmen ermittelt, die mit ihrem Beitrag zu sozialen Lösungen wie existenzielle 
Bedürfnisse, Inklusion und Empowerment künftig beträchtliche Cashflows erzielen werden. 
Unternehmen werden nach Ermessen des Anlageverwalters analysiert und ausgewählt. 

 
Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht  
in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die 
Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden  
Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link 
im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der 
Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. 
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-
Anleihen sind jedoch anderen Messwerte relevant. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, dass die 
Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen,  
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen  
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben,  
wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und 
arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser 
Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen.  
Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der 
Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen 
werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen 
Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für 
verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden  
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit  
von Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler 
Energieträger sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass 
der Fonds nicht in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung 
und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das 
Übereinkommen von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern finden Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung 
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit  
nach wie vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger 
entwickelten Märkten. 



 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der 
nachhaltigen Investitionen aus? 

0Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Sozial 

85% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen als 
taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch die 
Unternehmen zunehmen. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-
taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung 
am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  

Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 

Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 85%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
verwendet werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für bestimmte 
Zwecke innerhalb des in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen 
Rahmens einsetzen. Zu den bestimmten Zwecken gehören unter anderem die 
Währungsabsicherung und das Liquiditätsmanagement. Für diese Investitionen  
gilt der ökologische und soziale Mindestschutz, um Unternehmen und Emittenten 
auszuschließen, die internationalen Sanktionen unterliegen, sowie Rechtsträger,  
die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, wenn ein Dialog 
mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Social Solutions Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300MIQ1IL48WP8M30 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: ___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: 85% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, die von den Vereinten Nationen 
verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit einem Schwerpunkt  
auf sozioökonomischen Herausforderungen zu unterstützen, indem er in Unternehmen 
anlegt, die einen Beitrag zu mindestens einem der folgenden UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung  (SDGs): 

 
SDG 1: Keine Armut 
SDG 2: Kein Hunger 
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen 
SDG 4: Hochwertige Bildung 
SDG 5: Geschlechtergleichheit 
SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen 
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum  
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur 
SDG 10: Weniger Ungleichheiten 
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden 
SDG 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung,  
die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt haben, um bis 2030 
die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden und Wohlstand 
sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link zu 
nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziel 
des Fonds herangezogen wird. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet die unten stehenden Indikatoren, um die Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels zu messen. Der Beitrag zu den einzelnen SDGs 
wird gemessen und im Jahresbericht des Fonds ausgewiesen, um die Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels nachzuweisen. Der Beitrag zu den SDGs wird 
anhand des Beitrags jedes Unternehmens gemessen, gewichtet entsprechend 
seinem Anteil an den Gesamtinvestitionen. 

 
• Beitrag zu SDG 1 – Keine Armut 
• Beitrag zu SDG 2 – Kein Hunger 
• Beitrag zu SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen 
• Beitrag zu SDG 4 – Hochwertige Bildung 
• Beitrag zu SDG 5 – Geschlechtergleichheit 
• Beitrag zu SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen 
• Beitrag zu SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 
• Beitrag zu SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur 
• Beitrag zu SDG 10 – Weniger Ungleichheiten 
• Beitrag zu SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden 
• Beitrag zu SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion 
• Beitrag zu SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 
• Beitrag zu SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

 

 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 



 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele  
nicht wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, 
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Zurzeit 
sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. Mit der 
steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende 
Kontroversen im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen  
die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten 
Fällen, in denen ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der 
oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen 
begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung 
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle 
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls 
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter 
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark  
mit Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien,  
die verwendet werden, um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen  
zu erkennen. Diese können Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte 
werden auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in 
Unternehmen zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion 
fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie  
in kontroverse Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren 
bewertet. Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen  
als auch auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer 
erkennen und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert 
wird, entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

Mit einem auf Fundamentaldaten basierenden Bottom-up-Analyseprozess werden 
Unternehmen ermittelt, die mit ihrem Beitrag zu sozialen Lösungen wie existenzielle 
Bedürfnisse, Inklusion und Empowerment künftig beträchtliche Cashflows erzielen werden. 
Unternehmen werden nach Ermessen des Anlageverwalters analysiert und ausgewählt. 

 
Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht  
in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf  
die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in 
der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der 
Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. 
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-
Anleihen sind jedoch anderen Messwerte relevant. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, dass die 
Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen,  
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen  
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie 
z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und 
arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser 
Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen.  
Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der 
Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen 
werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen 
Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für 
verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden  
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder  
die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit  
von Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler 
Energieträger sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass 
der Fonds nicht in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung 
und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das 
Übereinkommen von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern finden Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 



 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene unter anderem 
durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der 
nachhaltigen Investitionen aus? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Sozial 

85% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen als 
taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 

 
 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 

Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 85%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
verwendet werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für bestimmte 
Zwecke innerhalb des in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen 
Rahmens einsetzen. Zu den bestimmten Zwecken gehören unter anderem die 
Währungsabsicherung und das Liquiditätsmanagement. Für diese Investitionen  
gilt der ökologische und soziale Mindestschutz, um Unternehmen und Emittenten 
auszuschließen, die internationalen Sanktionen unterliegen, sowie Rechtsträger,  
die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, wenn ein Dialog 
mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Stable Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300OYMIP4UL664L36 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang 
 mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Euro Hedged 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300IK30ET6JVM1T50 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Stable Equity Plus Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder  
auf normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen 
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements 
in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima  
oder die Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der 
Produktion kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in 
Verbindung stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten 
kann je nach Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des 
Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse 
angewandt werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie 
zur Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert 
wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn sie 
keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Stars Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493003YXBZ7881E6K64 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen  
mit der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt, Soziales 
und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, wissenschaftsbasierte Ziele  
oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. Quantitative Daten aus 
verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine Bewertung von A, B oder C 
umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
wobei A die beste Bewertung darstellt. Die Bewertungen geben Aufschluss über das 
Engagement der Unternehmen in Bezug auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre 
Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen ergänzende manuelle Bewertungen 
vor, wenn die Daten unzureichend sind oder zusätzliche relevante qualitative 
Informationen verfügbar sind, die die Qualität der Bewertung verbessern können. Für 
bestimmte Vermögenswerte können numerische Ratings von externen Datenanbietern 
bereitgestellt und von NAM validiert werden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen 
und Emittenten mit ESG-Bewertungen im Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn 
externe ESG-Ratings verwendet werden), Investitionen mit C-Bewertungen werden 
ausgeschlossen. Der Fonds kann auf Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung 
des ESG-Profils investieren, bis eine formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement der 
Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand der 
Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können 
Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link zur Liste der 
ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für verantwortungsbewusste 
Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich 
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen des 
Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement in 
bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Fonds 
vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen 
gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in 
den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn sie 
keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 



 

 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Die Einschränkungen der Strategie führen zu einer Reduzierung des 
Anlageuniversums von mindestens 20%. 
 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Sustainable Listed Real Assets Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004Z6MZQXNQSWI84 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 
 

 
Der Fonds verpflichtet sich, jederzeit mindestens 85% nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen zu halten, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation 
und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ dargestellt. Er verpflichtet sich, 
mindestens 50% nachhaltige Investitionen mit ökologischen Zielen zu halten. Der Fonds kann 
auch nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tätigen, verpflichtet sich jedoch nicht  
dazu, einen Mindestanteil an solchen Investitionen zu halten. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 50% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, die von den Vereinten Nationen 
verabschiedete Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, indem er in 
Unternehmen anlegt, die an wirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligt sind, die mit der EU-
Taxonomie konform sind oder zu einem oder mehreren der UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (SDGs) beitragen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung,  
die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt haben, um bis 2030 
die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden und Wohlstand 
sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link zu 
nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne des 
europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. Der Fonds kann zu allen  
in der Taxonomie-Verordnung festgelegten Umweltzielen beitragen, sofern realisierbare 
Anlagegelegenheiten verfügbar sind. 

 
Ökologisch nachhaltige Tätigkeiten gemäß EU-Taxonomie stehen mit sechs Umweltzielen 
in Verbindung: 

 
 
 

 
1. Klimaschutz 

 
2. Anpassung an den Klimawandel 

 
3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 

 
4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

 
5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

 
6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme 

 

 
Für jedes dieser Ziele enthält die EU-Taxonomie technische Bewertungskriterien, 
einschließlich detaillierter Schwellenwerte. Soweit Daten über die Ausrichtung der 
Tätigkeiten der Unternehmen von Dritten gemeldet werden oder verfügbar sind und von 
ausreichender Qualität sind, wird mittels technischer Bewertungskriterien ermittelt und 
bewertet, ob die Geschäftstätigkeit der Unternehmen, in die investiert wird, auf die Ziele  
der EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt  
„In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?“. 

 
Um für das Anlageuniversum des Fonds infrage zu kommen, müssen die Unternehmen,  
in die investiert wird, von NAM als nachhaltig eingestuft werden, d. h. sie müssen durch 
ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu einem nachhaltigen Investitionsziel beitragen, ohne dabei 
andere ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen, und sie müssen eine 
gute Unternehmensführung aufweisen. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziel 
des Fonds herangezogen wird. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet die unten stehenden Indikatoren, um die Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels zu messen. Der Beitrag zu den einzelnen SDGs 
und die EU-Taxonomiekonformität werden gemessen und im Jahresbericht  
des Fonds ausgewiesen, um die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels 
nachzuweisen. Der Beitrag zu den SDGs wird anhand des Beitrags jedes 
Unternehmens gemessen, gewichtet entsprechend seinem Anteil an den 
Gesamtinvestitionen. Ebenso wird die EU-Taxonomiekonformität als der Anteil der 
Aktivitäten jedes Unternehmens berechnet, der taxonomiekonform ist, gewichtet 
entsprechend seinem Anteil an den Gesamtinvestitionen des Fonds. 

 
• Beitrag zu SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen 
• Beitrag zu SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitär-Einrichtungen 
• Beitrag zu SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie 
• Beitrag zu SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur 
• Beitrag zu SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden 
• % der Gesamtinvestitionen in EU-Taxonomie-konformen Tätigkeiten 

 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele  
nicht wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie 
unten erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu idenerücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Zurzeit 
sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. Mit der 
steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende 
Kontroversen im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen  
die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten 
Fällen, in denen ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der 
oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen 
begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung 
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 

 



 

 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle 
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls 
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter 
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark  
mit Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien,  
die verwendet werden, um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen  
zu erkennen. Diese können Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte 
werden auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in 
Unternehmen zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion 
fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie  
in kontroverse Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren 
bewertet. Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen  
als auch auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer 
erkennen und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert 
wird, entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

Der Fonds investiert in Unternehmen, die hohe Standards im Hinblick auf die ökologische 
oder soziale Verantwortung erfüllen. Der Rahmen, mit dem die Eignung der Unternehmen 
für das Anlageuniversum ermittelt wird, umfasst eine Reihe von Tests. Angesichts der 
Vielfältigkeit des Sachwerte-Universums von Unternehmen, gibt es keinen standardisierten 
Ansatz, der angewendet werden könnte. Daher hat der Anlageverwalter im Hinblick  
auf die Themen Umwelt und Soziales sektorspezifische Tests entwickelt, um die 
Unternehmen zu ermitteln, die die größte Übereinstimmung mit nachhaltigen Tätigkeiten 
und Standards, die für ihren jeweiligen Sektor festgelegt wurden, aufweisen. 
Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 85%. Der Fonds kann 
Investitionen mit ökologischen und sozialen Zielen tätigen. 
In Anbetracht des Anlageuniversums sind die Investitionen jedoch insgesamt etwas stärker 
auf ökologisch nachhaltige Anlagen ausgerichtet, und mindestens 50% des 
Fondsvermögens werden in Unternehmen angelegt, die als ökologisch nachhaltig gelten, 
während es keine Verpflichtung zu einem Mindestanteil an sozial nachhaltigen 
Investitionen gibt. 

 
Es wird sichergestellt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, im Sinne von Artikel 2 
Absatz 17 der Offenlegungsverordnung nachhaltig sind. Dazu wird ein „bestanden/nicht 
bestanden“-System verwendet, das sich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs 
der Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie 
stützt, wie sie im Rahmen des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds dargelegt sind – es 
gilt eine Schwelle von 20%. Der Beitrag kann anhand des Anteils ihres Umsatzes, der 
Investitionsausgaben oder der betrieblichen Aufwendungen, der in Verbindung mit den 
oben genannten Zielen steht, gemessen werden. Gewisse Sektoren, in denen diese 
Kennzahlen nicht anwendbar sind, erfordern möglicherweise eine Fundamentalanalyse, 
um relevante Kennzahlen zur Bewertung des Nachhaltigkeitsprofils des Unternehmens  
zu ermitteln und zu messen. Finanzinstitute können etwa auf Grundlage ihres 
systemischen Status, der Finanzierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Brennstoffen usw. bewertet werden. Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute 
Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ 
beschrieben und es wird geprüft, dass die Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert 
wird, keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, wie im Abschnitt „Wie wird erreicht, 
dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen?“ beschrieben. 

 
Der Fonds strebt keinen spezifischen Mindestbeitrag zu den einzelnen SDGs der Vereinten 
Nationen oder den Umweltzielen der EU-Taxonomie an und die Aufteilung der 
Investitionen, die zu einem der Ziele beitragen, kann je nach Finanzkennzahlen und 
Verfügbarkeit von Investitionsmöglichkeiten variieren. 

 
Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht  
in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf  
die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in 
der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der 
Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. 
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-
Anleihen sind jedoch anderen Messwerte relevant. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 
investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, dass die Aktivitäten  
der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, wie im Abschnitt 
„Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Mindestens 3% der Gesamtinvestitionen des Fonds werden in Aktivitäten getätigt, 
die mit der EU-Taxonomie konform sind. Die technischen Bewertungskriterien  
der EU-Taxonomie werden verwendet, um die Taxonomiekonformität der Tätigkeiten  
zu beurteilen, an denen die jeweiligen Unternehmen beteiligt sind. Der Anteil  
der taxonomiekonformen Tätigkeiten wird für das Gesamtvermögen des Fonds 
berechnet und gemessen, indem die Investitionen in jedes Unternehmen,  
in das investiert wird, mit dessen Beteiligung an taxonomiekonformen Tätigkeiten 
gewichtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „In welchem 
Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der  
EU-Taxonomie konform?“. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach 
Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert 
wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die 
nicht mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die 
Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den 
Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo 
kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von 
Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger 
sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht 
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn 
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im 
unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung 
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit  
nach wie vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger 
entwickelten Märkten. 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil  
der nachhaltigen Investitionen aus? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Andere 

1% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

Taxonomie-

konform 
3% 

Ökologisch 
50% 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten sind mindestens 3% der Investitionen des 
Fonds EU-Taxonomiekonform. Die Berichterstattung von Unternehmen zur 
Taxonomiekonformität wird erst mit der Umsetzung der Richtlinie über die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen verpflichtend. Bis dahin werden  
die öffentlich zugänglichen Unternehmensdaten unzureichend sein und Bewertungen 
auf vergleichbaren Daten beruhen, was unzuverlässiger ist und veröffentlichte Zahlen 
verfälschen kann. Obwohl der tatsächliche Anteil von taxonomiekonformen Tätigkeiten 
höher liegen kann, können wir verbindliche Zusagen derzeit nur auf einem sehr 
konservativen Niveau machen. 

 
Die Übereinstimmung der Investitionen mit der EU-Taxonomie wird noch nicht  
von Wirtschaftsprüfern bestätigt oder von Dritten überprüft. 

 
Daten zur Zulässigkeit und Konformität gemäß Artikel 3 der EU-Taxonomie werden 
möglicherweise von Unternehmen, in die investiert wird oder externen Datenanbietern 
berechnet und bereitgestellt. Externe Datenanbieter beurteilen, inwieweit Unternehmen 
an Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die wesentlich zu einem Umweltziel beitragen, 
wie in den technischen Standards, einschließlich der Schwellenwerte, dargelegt,  
die im Rahmen der EU-Taxonomie zur Verfügung gestellt werden. Nach den gleichen 
Standards wird sichergestellt, dass die Aktivitäten andere nachhaltige Ziele nicht 
erheblich beeinträchtigen und ein sozialer Mindestschutz gewährleistet ist. 

 
Die Bewertung der Taxonomiekonformität erfolgt auf Basis des Umsatzanteils  
aus taxonomiekonformen Tätigkeiten eines Unternehmens oder Emittenten. 
Umsatzzahlen sind sowohl mit Blick auf die Datenqualität als auch die Verfügbarkeit 
aktuell der zuverlässigste Maßstab. Die Ergebnisse der Datenanbieter sind unter 
Umständen nicht vollständig konform, solange öffentlich zugängliche 
Unternehmensdaten fehlen und Bewertungen weitgehend auf vergleichbaren Daten 
beruhen. Weitere Informationen bezüglich der Sorgfaltspflicht und der Datenquellen  
und -verarbeitung steht in den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website 
über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ zur Verfügung. 

 
Neben der Bewertung der Taxonomiekonformität der Aktivitäten der Unternehmen,  
in die investiert wird, gilt die DNSH-Bewertung der Unternehmen, in die investiert wird, 
die Teil der NAM-Klassifizierung nachhaltiger Investitionen ist. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

  

 
 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 

Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der  
EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an 
nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt 
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
verwendet werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für bestimmte 
Zwecke innerhalb des in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen 
Rahmens einsetzen. Zu den bestimmten Zwecken gehören unter anderem die 
Währungsabsicherung und das Liquiditätsmanagement. Für diese Investitionen  
gilt der ökologische und soziale Mindestschutz, um Unternehmen und Emittenten 
auszuschließen, die internationalen Sanktionen unterliegen, sowie Rechtsträger,  
die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, wenn ein Dialog 
mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 3% 

Nicht  
taxonomiekonform 97% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 3% 

Nicht  
taxonomiekonform 97% 

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 



 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global Value ESG Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300RJ3S8CSJQ1CT83 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Strategie soll unterbewertete Aktien mit einem sich verbessernden ESG-Profil 
identifizieren, um die relative Attraktivität eines Unternehmens zu bewerten. Der 
Unteranlageverwalter verwendet einen „ESG Improvers Score“, um Unternehmen mit 
einem sich verbessernden ESG-Profil zu ermitteln, und will positive Entwicklungen über 
Mitwirkung beschleunigen. 

 
Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement der 
Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand der 
Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können 
Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn sie 
keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/ 

soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Indian Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493005S6B8E61ZP8H36 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 

Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 

Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
 

Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
 

Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
 

Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
 

Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
 „Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Latin American Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300QT5RZRZB2WNH22 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Nordic Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493002P8HQC8H89KJ23 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 
 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300037CR2WTAYCN25 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen  
Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn sie 
keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

85% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300CJ9OIR50OH4506 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 
Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von 50% an 
nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

 
Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:  % 

in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen 
sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

Es wird damit ein Mindestanteil 
an nachhaltigen Investitionen 
mit einem sozialen Ziel getätigt: 
 % 

Ne
in 

Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen 
angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse  
an und investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres 
Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten 
 hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen,  
die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten 
im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch  
die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe  
ESG-Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt.  
Die Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug 
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind oder 
zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität der 
Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können numerische 
Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden.  
Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im 
Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf 
Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine 
formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – North American Stars Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493000U6GOWJF5BJ788 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 50%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich  
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung der 
Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse  
an und investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres 
Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu 
finden Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie  
über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten 
im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch  
die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 50% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
eschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe  
ESG-Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt.  
Die Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug 
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind oder 
zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität der 
Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können numerische 
Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden.  
Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im 
Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf 
Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine 
formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement der 
Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand der 
Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können 
Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link zur Liste der 
ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für verantwortungsbewusste 
Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich 
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen des 
Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement in 
bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Fonds 
vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen 
gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in 
den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn sie 
keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
Die Einschränkungen der Strategie führen zu einer Reduzierung des 
Anlageuniversums von mindestens 20%. 



 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

50% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Norwegian Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300WSP511P7B44508 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50% 
 für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea 
gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM  
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann  
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

85% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300WZ0EJW0K2LBI46 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen als 
taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

Anleihefonds 

Name des Produkts: Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493006ID4LFX21UEW81 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea 
gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM  
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann  
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

70% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  

Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 

Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300ZOTEQXB2HLTF71 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen  
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Gültig bis zum 16. Januar 2025 
 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300BQHP8OOJBRDB80 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt „ 
Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe  
aus Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung  
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie 
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die 
Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ unter 
„#1A Nachhaltig“ dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der  
EU-Taxonomie konform sein. 
Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität vor, und 
die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick auf einen 
Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Gültig ab dem 17. Januar 2025 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300BQHP8OOJBRDB80 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der 
Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Gültig bis zum 16. Januar 2025 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300F6FENFDTOIKP77 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 40%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse  
an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit 
oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere 
Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste 
Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements in 
Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 40% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, wissenschaftsbasierte Ziele oder die 
Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. Quantitative Daten aus 
verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine Bewertung von A, B oder C 
umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
wobei A die beste Bewertung darstellt. Die Bewertungen geben Aufschluss über das 
Engagement der Unternehmen in Bezug auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre 
Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen ergänzende manuelle Bewertungen 
vor, wenn die Daten unzureichend sind oder zusätzliche relevante qualitative 
Informationen verfügbar sind, die die Qualität der Bewertung verbessern können.  
Für bestimmte Vermögenswerte können numerische Ratings von externen 
Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden. Der Fonds investiert  
nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im Bereich A und B  
(oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), Investitionen  
mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf Grundlage einer 
vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine formelle 
Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der 
Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 
 
 
 



 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

40% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die 
Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ unter 
„#1A Nachhaltig“ dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der  
EU-Taxonomie konform sein. 
Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität vor,  
und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Gültig ab dem 17. Januar 2025 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung   

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Market Select Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300F6FENFDTOIKP77 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements 
in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen  
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Gültig bis zum 16. Januar 2025 
 
 
 
 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Stars Local Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493009USMG0OQQ0TE12 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 40%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum  
in Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse  
an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit 
oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere 
Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste 
Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements in 
Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 40% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, wissenschaftsbasierte Ziele oder die 
Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. Quantitative Daten aus 
verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine Bewertung von A, B oder C 
umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
wobei A die beste Bewertung darstellt. Die Bewertungen geben Aufschluss über das 
Engagement der Unternehmen in Bezug auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre 
Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen ergänzende manuelle Bewertungen 
vor, wenn die Daten unzureichend sind oder zusätzliche relevante qualitative 
Informationen verfügbar sind, die die Qualität der Bewertung verbessern können.  
Für bestimmte Vermögenswerte können numerische Ratings von externen 
Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden. Der Fonds investiert  
nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im Bereich A und B  
(oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), Investitionen  
mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf Grundlage einer 
vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine formelle 
Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach  
Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 
 
 
 



 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

40% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die 
Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ unter 
„#1A Nachhaltig“ dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-
Taxonomie konform sein. 
Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität vor,  
und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Gültig ab dem 17. Januar 2025 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Emerging Market Select Local Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493009USMG0OQQ0TE12 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements 
in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300RUTOHWG1QJNA59 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50% für die 
Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300FSVWL0VAR25025 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang 
 mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, 
 und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern  
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Corporate Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300C320J1NRW8KC43 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Corporate Stars Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493004J0DU336JUI826 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 40%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 40% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, wissenschaftsbasierte Ziele oder die 
Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. Quantitative Daten aus 
verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine Bewertung von A, B oder C 
umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
wobei A die beste Bewertung darstellt. Die Bewertungen geben Aufschluss über das 
Engagement der Unternehmen in Bezug auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre 
Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen ergänzende manuelle Bewertungen 
vor, wenn die Daten unzureichend sind oder zusätzliche relevante qualitative 
Informationen verfügbar sind, die die Qualität der Bewertung verbessern können.  
Für bestimmte Vermögenswerte können numerische Ratings von externen 
Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden. Der Fonds investiert  
nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im Bereich A und B  
(oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), Investitionen  
mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf Grundlage einer 
vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine formelle 
Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 
 
 
 



 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

40% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 
 

 
Der Fonds verpflichtet sich, jederzeit mindestens 85% nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen zu halten, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation 
und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ dargestellt. Er verpflichtet sich, 
mindestens 35% nachhaltige Investitionen mit ökologischen Zielen zu halten. Der Fonds kann 
auch nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tätigen, verpflichtet sich jedoch nicht  
dazu, einen Mindestanteil an solchen Investitionen zu halten. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 35% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, in Anleihen zu investieren,  
die zur Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten mit ökologischem und/oder sozialem 
Beitrag begeben werden, sowie in Anleihen, die an Leistungsindikatoren geknüpft sind,  
die dem Emittenten einen Anreiz für die Verbesserung seiner ökologischen oder sozialen 
Praktiken geben. Der Fonds kann ferner in andere Investment-Grade-
Unternehmensanleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, deren 
Wirtschaftstätigkeiten teilweise zu einem nachhaltigen Investitionsziel beitragen und andere 
soziale oder ökologische Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen, wobei eine gute 
Unternehmensführung befolgt werden muss. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziel 
des Fonds herangezogen wird. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet die folgenden Indikatoren, um die Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels zu messen. Diese werden berechnet als der Anteil 
des Gesamtinvestitionen des Fonds, der in nachhaltigen Anleihen bzw. Anleihen mit 
Label investiert ist. 
Eine ausführlichere Erläuterung zu nachhaltigen Investitionen und Anleihen  
mit Label findet sich in den betreffenden nachstehenden Abschnitten. 

 
 
 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 

 
• % an Anleihen mit Label 

 
 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele  
nicht wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, 
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Zurzeit 
sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. Mit der 
steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende 
Kontroversen im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen  
die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten 
Fällen, in denen ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der 
oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen 
begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung 
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle 
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls 
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter 
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark  
mit Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien,  
die verwendet werden, um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen  
zu erkennen. Diese können Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte 
werden auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in 
Unternehmen zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion 
fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie  
in kontroverse Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren 
bewertet. Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen  
als auch auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer 
erkennen und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert 
wird, entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

Die Strategie sieht Investitionen in auf EUR lautenden Investment-Grade-Anleihen mit 
Label sowie Unternehmensanleihen ohne Label vor. 

 

Zu Anleihen mit Label gehören auch Use-of-Proceeds-Anleihen wie grüne Anleihen, 
soziale Anleihen und nachhaltige Anleihen sowie Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug. 
Andere Arten von Use-of-Proceeds-Anleihen können im Zuge der Marktentwicklung 
relevant und zulässig werden. Use-of-Proceeds-Anleihen werden begeben, um neue  
und bestehende Projekte oder Wirtschaftstätigkeiten zu finanzieren, die einen ökologischen 
und/oder sozialen Beitrag leisten, wohingegen die Erlöse von Anleihen mit 
Nachhaltigkeitsbezug zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke dienen, bei 
denen die Finanzierungsbedingungen an genau definierte Nachhaltigkeits- oder ESG-Ziele 
geknüpft sind, deren Erreichung der Emittent anstrebt. Diese Ziele werden anhand im 
Voraus festgelegter Leistungsindikatoren gemessen, die die Entwicklung in Bezug  
auf die bestimmten Nachhaltigkeits-Leistungsziele überwachen. Der Fonds kann auch  
in Unternehmensanleihen ohne Label investieren, wenn die Emittenten an 
Wirtschaftsaktivitäten beteiligt sind, die einen Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen  
Ziel leisten. 

 

Investitionen werden mithilfe der unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig 
gemäß Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung eingestuft, um sicherzugehen, 
dass die Wirtschaftstätigkeiten des Emittenten oder die mittels der Anleiheemission 
finanzierten Aktivitäten einen Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel leisten und kein 
anderes Nachhaltigkeitsziel erheblich beeinträchtigen und dass eine gute 
Unternehmensführung befolgt wird. Die Analyse kann für verschiedene Arten von 
Vermögenswerten variieren, um sicherzustellen, dass die relevantesten Kriterien 
verwendet werden, um den Beitrag der einzelnen Investitionen zu Umwelt- oder sozialen 
Zielen zu bestimmen. 
Die Zulässigkeit von Use-of-Proceeds-Anleihen basiert auf einer Prüfung des 
Rahmenwerks für grüne oder soziale Anleihen des Emittenten; damit wird sichergestellt, 
dass die Erlöse für die Finanzierung von Aktivitäten verwendet werden, die zu einem 
nachhaltigen Investitionsziel gemäß der Definition in der EU-Taxonomie beitragen oder 
einen Beitrag zu den SDGs der Vereinten Nationen leisten. Es wird ebenfalls sichergestellt, 
dass zulässige Anleihen einen anerkannten Marktstandard für Use-of-Proceeds, Verfahren, 
Berichterstattung und Transparenz einhalten, wie beispielsweise den EU Green Bond 
Standard oder die ICMA- oder vergleichbare Standards, die von NAM genehmigt wurden, 
und dass diese Einhaltung durch eine Second Party Opinion („SPO“) eines anerkannten 
externen Prüfers bestätigt wurde. 
Bei Investitionen in Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug liegt der Schwerpunkt der Analyse 
auf der Stärke der nachhaltigkeitsbezogenen Leistungskennzahlen und den damit 
verbundenen Nachhaltigkeits-Leistungszielen und ihren finanziellen Anreizen. Ob ein 
Emittent von Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug sowie von Unternehmensanleihen ohne 
Label als nachhaltig eingestuft wird, wird mittels eines „bestanden/nicht bestanden“-
Systems ermittelt, das sich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie stützt – es gilt 
eine Schwelle von 20%. 
Der Beitrag kann anhand des Anteils ihres Umsatzes gemessen werden, der in Verbindung 
mit den oben genannten Zielen steht. Für Sektoren, bei denen die Investitionsausgaben, 
betriebliche Aufwendungen oder andere Aktivitätskennzahlen relevanter sind, werden 
diese verwendet. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden  
Sie in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link 
im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 

Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Investitionen werden anhand des 
internen Prozesses von NAM als nachhaltig eingestuft. Dazu wird ein 
„bestanden/nicht bestanden“-System verwendet, das sich auf den Beitrag zu einem 
oder mehreren SDGs der Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren 
Umweltzielen der EU-Taxonomie stützt – es gilt eine Schwelle von 20%. Der Beitrag 
kann anhand des Anteils ihres Umsatzes gemessen werden, der in Verbindung mit 
den oben genannten Zielen steht. Für Sektoren, bei denen die Investitionsausgaben, 
betriebliche Aufwendungen oder andere Aktivitätskennzahlen relevanter sind, 
werden diese verwendet. Anleihen mit Label werden als nachhaltig eingestuft, wenn 
sie im Rahmen eines anerkannten Standards wie beispielsweise den ICMA-
Standards, der Climate Bonds Initative oder den EU Green Bond Standard usw. 
begeben wurden und eine SPO vorweisen können. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 
investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, dass die Aktivitäten  
der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, wie im Abschnitt  
„Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels 
führen?“ beschrieben. 

 
Der Fonds ist zu mindestens 67% in Anleihen investiert, die als grün,  
sozial, nachhaltig oder als Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug gekennzeichnet  
sind oder über ein vergleichbares Label verfügen und die einen anerkannten 
Markstandard für solche Anleihen einhalten und im Einklang mit einem vom 
Emittenten festgelegten Rahmenwerk begeben werden, welches von NAM 
genehmigt wurde. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach 
Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert 
wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die 
nicht mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die 
Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den 
Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo 
kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit  
von Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler 
Energieträger sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass 
der Fonds nicht in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung 
und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das 
Übereinkommen von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern finden Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 
 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 
 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil  
der nachhaltigen Investitionen aus? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Andere 

1% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

Taxonomie-

konform 
0% 

Ökologisch 
35% 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
verwendet werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für bestimmte 
Zwecke innerhalb des in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen 
Rahmens einsetzen. Zu den bestimmten Zwecke gehören unter anderem das Zins-, 
Währungs- und Kreditrisikomanagement, die Währungsabsicherung und das 
Liquiditätsmanagement. Für diese Investitionen gilt der ökologische und soziale 
Mindestschutz, um Unternehmen und Emittenten auszuschließen, die internationalen 
Sanktionen unterliegen, sowie Rechtsträger, die an gravierenden Verletzungen 
internationaler Normen beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich  
oder nicht wirksam angesehen wird. 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Covered Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300ODKXRGT6EIFH77 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Covered Bond Opportunities Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300WUBHZSQIK6U640 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

70% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Cross Credit Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300HQ4F0MHYF7TI45 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe  
der unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Financial Debt Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001SUQRY2LG8S445 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European High Yield Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XXBGPCW0NFP308 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European High Yield Credit Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XRUCQ32ZN5RZ02 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. 
 Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch 
weitere Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European High Yield Opportunities Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XZGMRU5J181885 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements 
in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima  
oder die Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der 
Produktion kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in 
Verbindung stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten 
kann je nach Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des 
Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse 
angewandt werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie 
zur Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert 
wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European High Yield Stars Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300ISX6Y6CZ3YHN56 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 40%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, 
 die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich in 
den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente 
der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 40% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. Für 
bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, wissenschaftsbasierte Ziele  
oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. Quantitative Daten aus 
verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine Bewertung von A, B oder C 
umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
wobei A die beste Bewertung darstellt. Die Bewertungen geben Aufschluss über das 
Engagement der Unternehmen in Bezug auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre 
Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen ergänzende manuelle Bewertungen 
vor, wenn die Daten unzureichend sind oder zusätzliche relevante qualitative 
Informationen verfügbar sind, die die Qualität der Bewertung verbessern können.  
Für bestimmte Vermögenswerte können numerische Ratings von externen 
Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden. Der Fonds investiert  
nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im Bereich A und B  
(oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), Investitionen  
mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf Grundlage einer 
vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine formelle 
Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 
 
 
 



 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

40% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European High Yield Sustainable Climate Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 

 
 

Der Fonds verpflichtet sich, jederzeit mindestens 85% nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen zu halten, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation 
und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ dargestellt. Er verpflichtet sich, 
mindestens 50% nachhaltige Investitionen mit ökologischen Zielen zu halten. Der Fonds kann 
auch nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tätigen, verpflichtet sich jedoch nicht  
dazu, einen Mindestanteil an solchen Investitionen zu halten. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 50% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, zum Übergang zu Netto-Null 
beizutragen, indem in ein Portfolio investiert wird, das eine Reduktion seiner 
durchschnittlichen Treibhausgasemissionen bis 2050 anstrebt und dabei die Ziele des 
Übereinkommens von Paris, die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius 
zu begrenzen, erreicht oder sogar übertrifft. Erreicht wird dies, indem sichergestellt wird, 
dass die durchschnittliche jährliche CO2-Bilanz des Portfolios (Scope 1, 2 und 3) stets 
gleich hoch oder niedriger ausfällt als jene des ICE European Currency High Yield 
 Paris-Aligned Index. 

 
Der ICE European Currency High Yield Paris-Aligned Index wird zum 
Performancevergleich und als Bezugswert zur Berechnung und Überwachung  
des Treibhausgasemissions-Schwellenwerts des Fonds herangezogen. Der Fonds wird 
aktiv verwaltet, und der Index bildet das Anlageuniversum oder die Risikomerkmale  
des Fonds nicht vollständig ab. Die Gesamt-Treibhausgasemissionen der Investitionen  
des Fonds weichen von der Entwicklung der Treibhausgasemissionen des Index ab. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet die folgenden Indikatoren, um die Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• Relative durchschnittliche jährliche CO2-Bilanz Scope 1, 2 und 3 

 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, 
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards 
 zur SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren 
verfügbar. Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig 
auch weitere Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende 
Kontroversen im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen  
die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten 
Fällen, in denen ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der 
oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen 
begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung 
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle 
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls 
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter 
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark  
mit Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien,  
die verwendet werden, um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen  
zu erkennen. Diese können Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich  
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte 
werden auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in 
Unternehmen zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion 
fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie  
in kontroverse Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die 
verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Benchmark, finden Sie im BiB des Fonds. 

Das Anlageuniversum des Fonds basiert auf dem Markt für europäische Hochzinsanleihen. 
Mittels eines Screenings werden im Anschluss Unternehmen aus dem Anlageuniversum 
ausgeschlossen, welche die nachfolgend dargelegten und im Abschnitt „Worin bestehen 
die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen  
zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ näher erläuterten 
verbindlichen Elemente nicht erfüllen. Aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden 
überdies Unternehmen, die nicht als nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Absatz 17 
der Offenlegungsverordnung gelten. Daraufhin wird das Portfolio unter anderem auf der 
Grundlage des Mindestanteils an nachhaltigen Investitionen sowie auf der Grundlage  
von Kriterien in Bezug auf die CO2-Bilanz optimiert. 

 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. Es wird 
gewährleistet, dass die jährliche CO2-Bilanz gleich oder niedriger ist als jene eines  
auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerts. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der 
Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. 
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-
Anleihen sind jedoch anderen Messwerte relevant. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, dass die 
Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen,  
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen  
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 

Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit  
von Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler 
Energieträger sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass 
der Fonds nicht in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung 
und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das 
Übereinkommen von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern finden Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe  
aus Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach 
Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie  
zur Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher 
erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen des Produkts 
unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten 
Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Produkts vereinbar  
sind oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. 
Darüber hinaus schließt der Fonds Investitionen in Unternehmen aus, die unter  
den Ausschlüssen im Zusammenhang mit Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten 
(Artikel 12(1)(a) bis (g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der 
Kommission) aufgeführt sind. Diese spezifischen für das Produkt geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen  
auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 

Die durchschnittliche jährliche CO2-Bilanz des Fonds, gemessen an den 
durchschnittlichen Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Treibhausgasemissionen  
der zugrunde liegenden Anlagen in einem Kalenderjahr, muss gleich oder niedriger 
sein als die auf derselben Grundlage berechnete CO2-Bilanz des Referenzwerts. 
Einzelheiten zum Referenzwert des Fonds finden Sie im fondsspezifischen Teil des 
Prospekts. Die CO2-Bilanz entspricht den gemäß dem Unternehmenswert der 
Unternehmen, in die investiert wird, normierten CO2-Gesamtemissionen (Scope 1, 2 
und 3) eines Portfolios, ausgedrückt in Tonnen CO2e /investierte Mio. EUR.  
Die CO2-Bilanz gibt an, wie groß der Anteil der Treibhausgasemissionen  
der Unternehmen und Emittenten ist, der durch die Investitionen des Fonds entsteht 
oder finanziert wird. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung 
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit  
nach wie vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger 
entwickelten Märkten. 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil  
der nachhaltigen Investitionen aus? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Andere 

1% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

Taxonomie-

konform 
0% 

Ökologisch 
50% 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im  
Zuge der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch 
die Unternehmen zunehmen. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Fonds verpflichtet sich zu einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel im Einklang mit der Offenlegungsverordnung, wie in der Grafik im 
Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-
Taxonomie konform sein. 
Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität vor,  
und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den im BiB  
des Fonds beschriebenen Zwecken einsetzen. Aufgrund der Art der Instrumente  
gilt der ökologische und soziale Mindestschutz nicht für Instrumente zur Barmittel-  
und Währungsabsicherung. 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – European Sustainable Labelled Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 
Nachhaltiges Investitionsziel 

 

 
 

 
Der Fonds verpflichtet sich, jederzeit mindestens 85% nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen zu halten, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation 
und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ dargestellt. Er verpflichtet sich, 
mindestens 50% nachhaltige Investitionen mit ökologischen Zielen zu halten. Der Fonds kann 
auch nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel tätigen, verpflichtet sich jedoch nicht  
dazu, einen Mindestanteil an solchen Investitionen zu halten. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von ___%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 50% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem  
Finanzprodukt angestrebt? 

Das nachhaltige Investitionsziel des Fonds besteht darin, in Anleihen zu investieren, die zur 
Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten mit ökologischem und/oder sozialem Beitrag 
begeben werden. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziel 
des Fonds herangezogen wird. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
des nachhaltigen Investitionsziels dieses Finanzprodukts herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet die folgenden Indikatoren, um die Erreichung des 
nachhaltigen Investitionsziels zu messen. Diese werden berechnet als der Anteil  
des Gesamtinvestitionen des Fonds, der in nachhaltigen Anleihen bzw. Anleihen  
mit Label investiert ist. 
Eine ausführlichere Erläuterung zu nachhaltigen Investitionen und Anleihen mit 
Label findet sich in den betreffenden nachstehenden Abschnitten. 

 
 
 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 

 
• % an Anleihen mit Label 

 
 

 

 Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen 
Investitionsziels führen? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Emittenten daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Emittenten zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die 
nachhaltigen  
Ziele dieses 
Finanzprodukts 
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen 
auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Derzeit 
werden die nachstehenden Indikatoren für das Screening von staatlichen 
Emittenten verwendet. 

 
• Treibhausgasintensität der Staaten im Portfolio 
• Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 
• Nicht kooperative Steuergebiete 

 
Emittenten, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, werden als „erheblich beeinträchtigend“ eingestuft. Jedoch können  
in bestimmten Fällen, in denen ein Emittent den Test in Bezug auf einen  
oder mehrere der oben genannten PAI-Indikatoren nicht besteht, von einer solchen 
Einheit begebene „Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit 
zweckgebundener Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn die 
mit der Begebung der Wertpapiere erzielten Erlöse zur Finanzierung von 
Aktivitäten bestimmt sind, die zur Minderung der Gründe dienen, durch die der 
Emittenten eine erhebliche Beeinträchtigung verursacht. So kann beispielsweise 
ein staatlicher Emittent, der den DNSH-Test für die Treibhausgasintensität nicht 
bestanden hat, grüne Anleihen begeben, mit denen Projekte zur Förderung 
sauberer Energie (z. B. Reduzierung der Emissionen im Rahmen  
der Stromerzeugung) unterstützt oder Übergangsverpflichtungen 
(Transportinfrastruktur zur Unterstützung des Übergangs zu Netto-Null)  
finanziert werden. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, 
stammen von externen Datenanbietern. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren 
bewertet. Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen  
als auch auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer 
erkennen und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert 
wird, entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

Die Strategie investiert in Anleihen mit Label, die von Staaten, Gebietskörperschaften, 
Behörden oder supranationalen Einrichtungen begeben werden, sowie in gedeckte 
Anleihen mit Label. 

 
Zu Anleihen mit Label gehören auch Use-of-Proceeds-Anleihen wie grüne Anleihen, 
soziale Anleihen und nachhaltige Anleihen. Andere Arten von Use-of-Proceeds-Anleihen 
können im Zuge der Marktentwicklung relevant und zulässig werden. Use-of-Proceeds-
Anleihen werden emittiert, um neue und bestehende Projekte oder Wirtschaftsaktivitäten 
mit ökologischem und/oder sozialem Beitrag zu finanzieren. 

 
Investitionen werden mithilfe der unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig 
gemäß Artikel 2 Absatz 17 der Offenlegungsverordnung eingestuft, um sicherzugehen, 
dass die Wirtschaftstätigkeiten des Emittenten oder die mittels der Anleiheemission 
finanzierten Aktivitäten einen Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel leisten und kein 
anderes Nachhaltigkeitsziel erheblich beeinträchtigen und dass eine gute 
Unternehmensführung befolgt wird. Die Analyse kann für verschiedene Arten von 
Vermögenswerten variieren, um sicherzustellen, dass die relevantesten Kriterien 
verwendet werden, um den Beitrag der einzelnen Investitionen zu Umwelt- oder sozialen 
Zielen zu bestimmen. 
Die Zulässigkeit von Use-of-Proceeds-Anleihen basiert auf einer Prüfung des 
Rahmenwerks für grüne oder soziale Anleihen des Emittenten; damit wird sichergestellt, 
dass die Erlöse für die Finanzierung von Aktivitäten verwendet werden, die zu einem 
nachhaltigen Investitionsziel gemäß der Definition in der EU-Taxonomie beitragen oder 
einen Beitrag zu den SDGs der Vereinten Nationen leisten. Es wird ebenfalls sichergestellt, 
dass zulässige Anleihen einen anerkannten Marktstandard für Use-of-Proceeds, Verfahren, 
Berichterstattung und Transparenz einhalten, wie beispielsweise den EU Green Bond 
Standard oder die ICMA- oder vergleichbare Standards, die von NAM genehmigt wurden, 
und dass diese Einhaltung durch eine Second Party Opinion („SPO“) eines anerkannten 
externen Prüfers bestätigt wurde. 
Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht  
in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die 
Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie  
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung des nachhaltigen 
Investitionsziels verwendet werden? 

Mindestens 85% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der 
Vereinten Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie. 
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-
Anleihen sind jedoch anderen Messwerte relevant. Im Rahmen dieses Prozesses 
wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, wie im Abschnitt „Wie werden 
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 
investiert wird, bewertet?“ beschrieben, und es wird geprüft, dass die Aktivitäten  
der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, wie im Abschnitt 
„Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Der Fonds ist zu mindestens 67% in Anleihen investiert, die als grün, sozial, 
nachhaltig oder als Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug gekennzeichnet sind  
oder über ein vergleichbares Label verfügen und die einen anerkannten 
Markstandard für solche Anleihen einhalten und im Einklang mit einem vom 
Emittenten festgelegten Rahmenwerk begeben werden, welches von NAM 
genehmigt wurde. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach 
Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert 
wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die 
nicht mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die 
Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den 
Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo 
kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie  
von NAM zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit  
von Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler 
Energieträger sowie diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass 
der Fonds nicht in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung 
und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen 
beteiligt sind, wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das 
Übereinkommen von Paris abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern finden Sie im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet 
weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 



 

 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung 
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit  
nach wie vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger 
entwickelten Märkten. 
 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 
 
 



 

 

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil  
der nachhaltigen Investitionen aus? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
 
#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Andere 

1% 

#2 Nicht 

nachhaltig 

Taxonomie-

konform 
0% 

Ökologisch 
50% 

#1 Nachhaltig 
85% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 
Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen  
die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen  
aus?“ dargestellt. 

 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige 
Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt  
und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
verwendet werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für bestimmte 
Zwecke innerhalb des in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen 
Rahmens einsetzen. Zu den bestimmten Zwecke gehören unter anderem das Zins-, 
Währungs- und Kreditrisikomanagement, die Währungsabsicherung und das 
Liquiditätsmanagement. Für diese Investitionen gilt der ökologische und soziale 
Mindestschutz, um Unternehmen und Emittenten auszuschließen, die internationalen 
Sanktionen unterliegen, sowie Rechtsträger, die an gravierenden Verletzungen 
internationaler Normen beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich  
oder nicht wirksam angesehen wird. 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind ökologisch 
nachhaltige 
Investitionen,  
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Fixed Maturity Bond 2027 Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen,  
die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die 
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang mit 
PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-Indikatoren 
aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur SFDR. Zurzeit 
sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar. Mit der 
steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der 
Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene 
 unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

70% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Fixed Maturity Bond 2027 II Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder  
die Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe  
aus Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der 
Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

70% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Fixed Maturity Bond 2028 Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich in 
den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente 
der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der 
Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

70% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global High Income Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der 
Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene 
 unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KHC2M3J5ELVG96 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und 
ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit ab, 
und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen bei 
Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea 
gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM für 
verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 

Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite 
Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen” alle 
Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 
0% 

Nicht 
taxonomiekonform 
100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 
0% 

Nicht 
taxonomiekonform 
100% 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Global High Yield Stars Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300OPDNM74OPAYV80 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 40%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 40% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe  
ESG-Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt.  
Die Bewertungen geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug 
auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen 
ergänzende manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind oder 
zusätzliche relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität der 
Bewertung verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können numerische 
Ratings von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden.  
Der Fonds investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im 
Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
Investitionen mit C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf 
Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine 
formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

40% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – International High Yield Opportunities Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300F3Z82MZ87LP063 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden 
zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der 
Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere 
produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300T4YU2MVOMP8L55 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea 
gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM für 
verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn sie 
keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

70% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493007JB6L1DCBXJN89 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen ein 
Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten PAI-
Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene „Use-of-
Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener Erlösverwendung) als 
nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung der Wertpapiere erzielte 
Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist, die zur Minderung der Gründe 
dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls durch 
den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter den 
klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50% für die 
Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind,  
wenn sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

70% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – North American High Yield Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300O08WVW4K25QN35 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe  
der unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – North American High Yield Stars Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300PBIZ5BVS2L4E68 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 40%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen mit 
der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 40% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln.  
ESG-Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische 
oder soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung 
beziehen. ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und 
Geschäftsgebaren des Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. 
Soziale Faktoren können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie 
Menschen- und Arbeitsrechten umfassen. Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, 
wissenschaftsbasierte Ziele oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Quantitative Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine 
Bewertung von A, B oder C umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe ESG-
Ratings verwendet werden), wobei A die beste Bewertung darstellt. Die Bewertungen 
geben Aufschluss über das Engagement der Unternehmen in Bezug auf bestimmte 
ESG-Faktoren und ihre Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen ergänzende 
manuelle Bewertungen vor, wenn die Daten unzureichend sind oder zusätzliche 
relevante qualitative Informationen verfügbar sind, die die Qualität der Bewertung 
verbessern können. Für bestimmte Vermögenswerte können numerische Ratings  
von externen Datenanbietern bereitgestellt und von NAM validiert werden. Der Fonds 
investiert nur in Unternehmen und Emittenten mit ESG-Bewertungen im Bereich A und 
B (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), Investitionen mit 
C-Bewertungen werden ausgeschlossen. Der Fonds kann auf Grundlage einer 
vorläufigen internen Bewertung des ESG-Profils investieren, bis eine formelle 
Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht in 
Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn sie 
keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

40% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Norwegian Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300GKKTBJNZU7BJ86 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493005DOEAQ8S1TVI86 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Swedish Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300UUOKOX2ZFY6A72 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300EYJ804J45M4O43 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 20%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 20% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

20% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – US Corporate Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300O0DPKZ5NNFM175 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt „ 
Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen.  
Da sich die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung 
jedoch schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach  
wie vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger  
entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – US Corporate Stars Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300V3BOFEO3N8NJ79 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 40%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 

Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

ESG-Bewertung Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er in 
Unternehmen oder Emittenten mit einer guten ESG-Bewertung investiert. Unternehmen 
oder Emittenten, in die investiert wird, wurden von NAM oder einem externen Anbieter 
analysiert und bewertet, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen  
mit der erforderlichen ESG-Mindestbewertung für eine Aufnahme ins Anlageuniversum in 
Betracht kommen und dass Unternehmen mit niedriger ESG-Bewertung ausgeschlossen 
werden. Die verbindlichen Maßnahmen und Schwellenwerte werden im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 

Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 

Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert,es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen  

mit einer ESG-Bewertung, die den Mindestschwellenwert nicht erreicht 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen,besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Unternehmen mit niedriger 
ESG-Bewertung werden vermieden, da die ESG-Bewertungen bei der Wertpapierauswahl 
berücksichtigt werden. Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und 
investiert nicht in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens 
auf die Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie 
in der Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

Mitwirkung und Verantwortungsbewusstsein 
NAM bringt sich in den Gesellschaften sowie den Emittenten von Staats- oder 
Unternehmensanleihen, in die sie investiert, durch verschiedene Maßnahmen im Namen 
ihrer Kunden ein. Ziel ist es, diese zur Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu veranlassen 
und einen langfristigen Ansatz bei der Entscheidungsfindung zu fördern. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 40% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Direktanlagen des Fonds müssen die Mindestanforderungen an die ESG-Bewertung 
erfüllen. Die Wesentlichkeit und Relevanz von ESG-Faktoren variiert je nach Sektor 
und Anlageklasse, und die Bewertungsmethoden werden angepasst, um die 
wichtigsten ESG-Faktoren je nach Art der Anlagen zu erfassen. Die von NAM 
festgelegte ESG-Bewertung verwendet den Wesentlichkeitsplan des Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), um relevante ESG-Faktoren zu ermitteln. ESG-
Faktoren können unterschiedliche Indikatoren enthalten, die sich auf ökologische oder 
soziale Auswirkungen, das Geschäftsmodell und die Unternehmensführung beziehen. 
ESG-Faktoren können sich je nach Produkt/Dienstleistung und Geschäftsgebaren des 
Unternehmens positiv oder negativ auf die Analyse auswirken. Soziale Faktoren 
können Erwägungen im Zusammenhang mit indigenen Völkern sowie Menschen-  
und Arbeitsrechten umfassen.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Umweltfaktoren können CO2-Emissionen, wissenschaftsbasierte Ziele  
oder die Auswirkungen politischer Maßnahmen umfassen. Quantitative Daten aus 
verschiedenen Quellen werden analysiert und in eine Bewertung von A, B oder C 
umgewandelt (oder gleichwertig, wenn externe ESG-Ratings verwendet werden), 
wobei A die beste Bewertung darstellt. Die Bewertungen geben Aufschluss über das 
Engagement der Unternehmen in Bezug auf bestimmte ESG-Faktoren und ihre 
Fähigkeit, damit umzugehen. Analysten nehmen ergänzende manuelle Bewertungen 
vor, wenn die Daten unzureichend sind oder zusätzliche relevante qualitative 
Informationen verfügbar sind, die die Qualität der Bewertung verbessern können. Für 
bestimmte Vermögenswerte können numerische Ratings von externen Datenanbietern 
bereitgestellt und von NAM validiert werden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen 
und Emittenten mit ESG-Bewertungen im Bereich A und B (oder gleichwertig, wenn 
externe ESG-Ratings verwendet werden), Investitionen mit C-Bewertungen werden 
ausgeschlossen. Der Fonds kann auf Grundlage einer vorläufigen internen Bewertung 
des ESG-Profils investieren, bis eine formelle Bewertung vorliegt. 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 
 
 
 
 
 



 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

1% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/ 

soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

40% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  

Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 

Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 1%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – US High Yield Bond Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300LGWN67EY1CKC88 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 

 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea 
gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM für 
verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. Diese spezifischen für den Fonds 
geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den nachhaltigkeitsbezogenen 
Offenlegungen auf der Website über den Link im unten stehenden Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehbar. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

90% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    
 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 

und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Aktienfonds 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300MO84XW9D10JW85 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von __%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 
 

 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Strategie wendet sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht  
in Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die 
Ausschlussliste von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der 
Richtlinie von NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im 
Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ 
einsehen können. Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
fossilen Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement der 
Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand der 
Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden, und es können 
Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden. Einen Link zur Liste der 
ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie für verantwortungsbewusste 
Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich 
im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. Die Investitionen des 
Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, die das Engagement in 
bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem Anlageprofil des Fonds 
vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft im Allgemeinen 
gelten. Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in 
den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

Investitionen* #1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 

soziale Merkmale 
80% 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des 
Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 

#2 Andere 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

Balanced-Fonds 

Name des Produkts: Nordea 1 – Defensive Multi Asset Opportunities Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 5%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen, die  
in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen im 
Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC 
und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen ein 
Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten PAI-
Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene „Use-of-
Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener Erlösverwendung)  
als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung der Wertpapiere 
erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist, die zur Minderung  
der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements 
in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 5% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach  
Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder  
die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

5% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Gültig bis zum 16. Januar 2025 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Diversified Growth Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900R2RQMO7GAKRZ33 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 30%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer  
und/oder sozialerNatur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements 
in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 30% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen und 
Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach  
Art der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

30% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie in der Grafik im Abschnitt „Wie sehen die 
Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ unter 
„#1A Nachhaltig“ dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der  
EU-Taxonomie konform sein. 
Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität vor, und 
die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick auf einen 
Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. Der Fonds 
kann am Markt über Indexderivate engagiert sein, die nicht den ökologischen oder 
soziale Merkmalen entsprechen. In diese Kategorie können auch Wertpapiere fallen,  
für die keine entsprechenden Daten zur Verfügung stehen. 
Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Gültig ab dem 17. Januar 2025 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  
genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Diversified Growth Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900R2RQMO7GAKRZ33 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, die Anlageteams haben Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen und/oder auf 
normalisierte Skalenwerte (die beispielsweise auf dem unternehmenseigenen  
Tool von NAM für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen beruhen) zu diversen 
PAI-Indikatoren. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen und ihre 
Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, entsprechend 
anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen jeweils 
berücksichtigt werden, hängt von der Datenqualität und -verfügbarkeit ab. 

 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und der Fonds investiert nicht in Unternehmen, 
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von 
Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM 
für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. Engagements 
in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern involviert 
sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen  
und Emittenten verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen 
beteiligt sind, wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam 
angesehen wird. Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten 
Bereichen tätig sind, die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die 
Umwelt haben, wie z. B. Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus 
Ölsand und arktischen Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion 
kontroverser Waffen tätig sind, und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung 
stehen. Das Engagement der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art 
der Tätigkeit anhand der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags 
gemessen werden, und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt 
werden. Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie 
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird, finden 
Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen Ausschlüssen, 
die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht mit dem 
Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt oder die 
Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich die 
Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie vor 
schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds verpflichtet sich zu einem 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Einklang mit der 
Offenlegungsverordnung, wie unter „#1A Nachhaltige Investitionen“ in der Grafik im 
Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ 
dargestellt. Diese Investitionen können gegebenenfalls mit der EU-Taxonomie konform 
sein. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität 
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. Der Fonds 
kann am Markt über Indexderivate engagiert sein, die nicht den ökologischen oder 
soziale Merkmalen entsprechen. In diese Kategorie können auch Wertpapiere fallen,  
für die keine entsprechenden Daten zur Verfügung stehen. 
Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300ZBFDBDY4UFU888 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen, die 
aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste von Nordea 
gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von NAM für 
verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Nordea 1 – Stable Return Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300J9YLZQT0W3Z531 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert, es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene  
„Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind,  
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten.  

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 

 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 
ökologische 

1% 

#1B Andere 

ökologische/ 
soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

80% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 

(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht  

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 

  

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf


 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852  

genannten Finanzprodukten 

Absolute Return-Fonds 

Name des Produkts: Nordea 1 – Global Rates Opportunity Fund 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493000FS39CKTHC1D15 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in  
der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstä-
tigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-
konform sein  
oder nicht. 

 

 Es werden damit 
ökologische/soziale Merkmale 
beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es 
einen Mindestanteil von 10%  
an nachhaltigen Investitionen 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 

 Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber  
keine nachhaltigen  
Investitionen getätigt. 

 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt:___% 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Nein Ja 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstä-
tigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt  
und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 



 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale können ökologischer und/oder sozialer 
Natur sein und umfassen die folgenden Eigenschaften: 

 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er teilweise in Unternehmen und Emittenten investiert, die an Tätigkeiten 
beteiligt sind, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel gemäß den Zielen  
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und/oder der EU-Taxonomie 
beitragen, ohne dabei ein anderes ökologisches oder soziales Ziel erheblich  
zu beeinträchtigen, oder eine gute Unternehmensführung aufweisen. Der Prozess  
zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen wird im unten stehenden Abschnitt  
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher erläutert. 

 
Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale 
Merkmale, indem er Unternehmen ausschließt, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten  
oder ihres Geschäftsgebarens als ungeeignet erachtet werden. Die Ausschlusskriterien 
werden im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher erläutert. 

 
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen 
Energieträgern Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er nicht  
in Unternehmen mit starkem Bezug zu fossilen Energieträgern investiert,es sei denn,  
sie können eine glaubwürdige Übergangsstrategie vorweisen. Weitere Informationen finden 
Sie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen 
Investitionsziel des Fonds herangezogen wird. 

 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der Anlageverwalter verwendet folgende Indikatoren, um die Erreichung  
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen: 

 
• % an nachhaltigen Investitionen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht den sektor- und wertebasierten Ausschlüssen entsprechen 
• % an auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen,  

die nicht die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von 
NAM zu fossilen Energieträgern einhalten. 

Mit 
Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit  
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen  
oder sozialen 
Merkmale  
erreicht werden. 



 

 

  Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Das Ziel der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fonds teilweise getätigt werden 
sollen, besteht darin, zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung  
der Vereinten Nationen oder alternativ zu taxonomiekonformen Tätigkeiten 
beizutragen. Nachhaltige Investitionen tragen zu den Zielen bei, indem der Fonds  
in Unternehmen investiert, bei denen mindestens 20% der Tätigkeit mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind, die ein in der EU-Taxonomie definiertes 
ökologisch nachhaltiges Ziel oder ein ökologisches oder soziales Ziel aus der Liste 
der SDGs der Vereinten Nationen unterstützen. Auf die Definition von nachhaltigen 
Investitionen wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?“ näher eingegangen. 

 
Die SDGs der Vereinten Nationen bestehen aus 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 als Aufruf zum Handeln aufgestellt 
haben, um bis 2030 die Armut zu beseitigen, den Planeten zu schützen und Frieden 
und Wohlstand sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie über den Link  
zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen unter der Überschrift „Wo kann ich im 
Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“. 

 
Die EU-Taxonomie bietet einen Rahmen für die Bewertung ökologisch nachhaltiger 
wirtschaftlicher Tätigkeiten und listet wirtschaftliche Tätigkeiten auf, die im Sinne  
des europäischen Grünen Deal als ökologisch nachhaltig gelten. 

  Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden 
Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie andere soziale oder ökologische Ziele nicht 
wesentlich beeinträchtigen (DNSH-Test). Der DNSH-Test verwendet, wie unten 
erläutert, PAI-Indikatoren, um Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen,  
die die Schwellenwerte nicht erreichen. 

Bei den 
wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt  
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in  
den Bereichen 
Umwelt,  
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption 
und Bestechung. 



 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen  
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 
Mit dem DNSH-Test als Teil der Methodik zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen 
werden negative Ausreißer und unzureichende Leistungen im Zusammenhang  
mit PAI-Indikatoren identifiziert. Der Anlageverwalter berücksichtigt die PAI-
Indikatoren aus Anhang 1 Tabelle 1 der technischen Regulierungsstandards zur 
SFDR. Zurzeit sind vor allem Daten für die nachstehenden Indikatoren verfügbar.  
Mit der steigenden Qualität und Verfügbarkeit der Daten werden künftig auch weitere 
Indikatoren aufgenommen. 

 
Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren: 
• Treibhausgasemissionen 
• Auswirkungen auf die Biodiversität 
• Emissionen in Wasser 
• Gefährliche Abfälle 

 
Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung  
der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung: 
• Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC und die OECD-Leitsätze 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 
• Engagement in umstrittenen Waffen 
• Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und sonstige Vorfälle 

 
Unternehmen, die die vom Anlageverwalter festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen, gelten nicht als nachhaltige Investition. Dazu gehören Unternehmen,  
die in schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, schwerwiegende Kontroversen 
im Zusammenhang mit der Biodiversität oder Verstöße gegen die Prinzipien des 
UNGC und die OECD-Leitsätze verwickelt sind. In bestimmten Fällen, in denen  
ein Unternehmen den Test in Bezug auf einen oder mehrere der oben genannten 
PAI-Indikatoren nicht besteht, können von solchen Unternehmen begebene „ 
Use-of-Proceeds“-Wertpapiere (Wertpapiere mit zweckgebundener 
Erlösverwendung) als nachhaltig betrachtet werden, wenn der mit der Begebung  
der Wertpapiere erzielte Erlös zur Finanzierung von Aktivitäten bestimmt ist,  
die zur Minderung der Gründe dienen, aus denen das Unternehmen den Test nicht 
bestanden hat. 

 
Unternehmen, die in den Bereichen Emissionen in Wasser, gefährliche Abfälle  
oder Treibhausgasemissionen zu den Schlusslichtern gehören, fallen ebenfalls  
durch den DNSH-Test. Unternehmen, die mehr als 0% ihres Umsatzes mit 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen erzielen, fallen durch den DNSH-Test. 
Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit konventionellen fossilen 
Brennstoffen oder mehr als 50% mit spezifischen Dienstleistungen für die fossile 
Brennstoffindustrie erzielen, bestehen den DNSH-Test nur dann, wenn sie unter  
den klimabezogenen Ausschlusskriterien der EU Paris Aligned Benchmark mit 
Umsatzschwellen von 1% für Kohle, 10% für Öl, 50% für Erdgas und 50%  
für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe liegen und über einen 
Klimawendeplan verfügen. Unsere auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Richtlinie zu fossilen Energieträgern beschreibt die Kriterien, die verwendet werden, 
um Unternehmen mit glaubwürdigen Klimawendeplänen zu erkennen. Diese können 
Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehen. 

 
Zusätzliche Ausschlüsse zur weiteren Begrenzung negativer externer Effekte werden 
auf das Anlageuniversum des Fonds angewandt, um Investitionen in Unternehmen 
zu vermeiden, die in den Bereichen Thermalkohle oder Produktion fossiler 
Brennstoffe aus Ölsand und arktische Bohrungen tätig sind, sowie in kontroverse 
Waffen und Pornografie. 
Die Ausschlusspolitik des Fonds wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung 
des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?“ dargelegt. 

 
Die Daten zu den PAI-Indikatoren, die für den DNSH-Test benötigt werden, stammen 
von externen Datenanbietern. 



 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

 
Die Übereinstimmung der nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen  
für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen  
für Wirtschaft und Menschenrechte wird im Rahmen der Ermittlung nachhaltiger 
Investitionen mithilfe des Indikators für Verstöße gegen die Prinzipien des UNGC  
und die OECD-Leitsätze bestätigt. 

 

 
 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nein 

 Ja, über das unternehmenseigene quantitative Tool von NAM für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen („PAI“) werden die Auswirkungen des Anlageuniversums 
von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand zahlreicher PAI-Indikatoren bewertet. 
Die Anlageteams haben sowohl Zugriff auf absolute PAI-Kennzahlen als auch  
auf normalisierte Skalenwerte. Auf diese Weise können sie Ausreißer erkennen  
und ihre Einschätzung der Unternehmen und Emittenten, in die investiert wird, 
entsprechend anpassen. Welche Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen jeweils berücksichtigt werden, hängt von der Datenverfügbarkeit  
ab, und die verwendeten Indikatoren können sich aufgrund von Verbesserungen  
bei Datenqualität und -verfügbarkeit ändern. 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen stehen im Jahresbericht 
gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Offenlegungsverordnung zur Verfügung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen 
dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien  
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 
nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Nähere Angaben zur allgemeinen Anlagepolitik des Fonds, einschließlich Anlageuniversum 
und Referenzindex, finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts. 

 
Die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden verbindlich  
in den Anlageprozess integriert, wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” beschrieben. 

Die Investitionen sollen zum Teil nachhaltige Investitionen sein. Die Strategie wendet 
sektor- und wertebasierte Ausschlüsse an und investiert nicht in Unternehmen,  
die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Verhaltens auf die Ausschlussliste  
von Nordea gesetzt wurden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Richtlinie von 
NAM für verantwortungsbewusste Anlagen, die Sie über den Link im Abschnitt „Wo kann 
ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?“ einsehen können. 
Engagements in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen 
Energieträgern involviert sind, werden durch die auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmte Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern eingeschränkt. 

 
Als Teil des Anlageprozesses werden Unternehmen geprüft, um sicherzustellen,  
dass sie eine gute Unternehmensführung aufweisen. 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie,  
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Mindestens 10% der Investitionen des Fonds gelten gemäß Artikel 2 Absatz 17  
der Offenlegungsverordnung als nachhaltig. Anlagen werden mithilfe der 
unternehmenseigenen Methodik von NAM als nachhaltig eingestuft. Die Einstufung 
stützt sich hauptsächlich auf den Beitrag zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten 
Nationen oder zu einem oder mehreren Umweltzielen der EU-Taxonomie.  
Für bestimmte Vermögenswerte wie gedeckte Anleihen und Use-of-Proceeds-Anleihen 
sind jedoch anderen Messwerte relevant. 
Im Rahmen dieses Prozesses wird zudem die gute Unternehmensführung überprüft, 
wie im Abschnitt „Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?“ beschrieben und es wird geprüft, 
dass die Aktivitäten der Unternehmen keine anderen Ziele erheblich beeinträchtigen, 
wie im Abschnitt „Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?“ dargelegt. 

 
Über sektor- und wertebasierte Ausschlüsse werden Investitionen in Unternehmen 
verhindert, die an gravierenden Verletzungen internationaler Normen beteiligt sind, 
wenn ein Dialog mit diesen als nicht möglich oder nicht wirksam angesehen wird. 
Ausgeschlossen sind auch Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind, 
die erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt haben, wie z. B. 
Thermalkohle oder die Produktion fossiler Brennstoffe aus Ölsand und arktischen 
Bohrungen, sowie Unternehmen, die in der Produktion kontroverser Waffen tätig sind, 
und Unternehmen, die mit Pornografie in Verbindung stehen. Das Engagement  
der Unternehmen in bestimmten Tätigkeiten kann je nach Art der Tätigkeit anhand  
der Produktion, des Vertriebs oder des Umsatzbeitrags gemessen werden,  
und es können Schwellenwerte für Ausschlüsse angewandt werden.  
Einen Link zur Liste der ausgeschlossenen Unternehmen sowie zur Richtlinie  
für verantwortungsbewusste Anlagen, in der der Prozess näher erläutert wird,  
finden Sie im Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. Die Investitionen des Fonds unterliegen zudem spezifischen 
Ausschlüssen, die das Engagement in bestimmten Aktivitäten einschränken, die nicht 
mit dem Anlageprofil des Fonds vereinbar sind oder als schädlich für die Umwelt  
oder die Gesellschaft im Allgemeinen gelten. 

Die 
Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele 
oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

 

Diese spezifischen für den Fonds geltenden zusätzlichen Ausschlüsse sind in den 
nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der Website über den Link im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“ einsehbar. 

 
Der Fonds hält die auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie von NAM 
zu fossilen Energieträgern ein, die Schwellenwerte für die Tätigkeit von Unternehmen 
im Bereich der Gewinnung und Bereitstellung fossiler Energieträger sowie 
diesbezüglicher Dienstleistungen festlegt. Das bedeutet, dass der Fonds nicht  
in Unternehmen investieren wird, die erheblich an der Gewinnung und Bereitstellung 
fossiler Energieträger sowie diesbezüglichen Dienstleistungen beteiligt sind, wenn  
sie keine dokumentierte, auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte 
Übergangsstrategie vorweisen können. Ein Link zur auf das Übereinkommen von Paris 
abgestimmten Richtlinie von NAM zu fossilen Energieträgern finden Sie im unten 
stehenden Abschnitt „Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische 
Informationen finden?“. 

Die verbindlichen Elemente werden dokumentiert und kontinuierlich überwacht. 
Daneben verfügt NAM über Risikomanagementprozesse, um finanzielle  
und regulatorische Risiken zu kontrollieren und bei potenziellen Problemfällen  
eine angemessene Eskalation innerhalb einer eindeutigen Governance-Struktur  
zu gewährleisten. 

 
NAM unterzieht externe Datenanbieter einem sorgfältigen Due-Diligence-Verfahren, 
um die angewandten Methoden und die Datenqualität zu überprüfen. Da sich  
die Vorschriften und Standards für die nicht finanzbezogene Berichterstattung jedoch 
schnell entwickeln, sind Datenqualität, -abdeckung und -verfügbarkeit nach wie  
vor schwierig, vor allem bei kleineren Unternehmen und weniger entwickelten Märkten. 

 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung  
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, werden auf verschiedenen Ebenen des Titelauswahlprozesses 
bei Direktanlagen thematisiert. Unternehmen werden auf Fondsebene  
unter anderem durch die Bewertung ihrer Beziehungen zu den Arbeitnehmern,  
ihrer Vergütungspraktiken, ihrer Managementstrukturen und der Einhaltung  
der Steuervorschriften auf eine gute Unternehmensführung geprüft. 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen,  
die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, 
die Vergütung 
von Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung  
der Steuervor-
schriften. 



 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds tätigt einen Mindestanteil an Investitionen, wie unten beschrieben. Wird kein 
prozentualer Anteil oder 0% angegeben, sind diese Investitionen möglicherweise für die 
Strategie relevant, der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, jederzeit einen bestimmten Anteil 
zu halten, und der Anteil solcher Investitionen kann nach Ermessen des Anlageverwalters 
auch 0% betragen. 

 
 

 
* Investitionen beziehen sich auf den NIW des Fonds, d. h. den Gesamtmarktwert  
des Fonds. 

 
 
 
 
 

 
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Mindestanteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, liegt bei 
0%. Es liegen nur wenig hinreichend zuverlässige Daten zur Taxonomie-Konformität  
vor, und die Datenabdeckung ist derzeit zu gering, um sinnvolle Zusagen im Hinblick  
auf einen Mindestanteil für taxonomiekonforme Investitionen in diesem Fonds machen 
zu können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einige Fondspositionen  
als taxonomiekonforme Investitionen eingestuft werden. 
Die Offenlegungen und die Berichterstattung zur Taxonomiekonformität werden im Zuge 
der Weiterentwicklung des EU-Rahmens und der Bereitstellung von Daten durch  
die Unternehmen zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen 
des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen  
oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, 
die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch  
als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 
folgende Unterkategorien: 

 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige 

Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale 
ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Soziale 

0% 

#2 Andere 

Andere 

ökologische 

1% 

#1B Andere 
ökologische/ 

soziale Merkmale 

Taxonomie-
konform 

0% 

#1A Nachhaltig 

10% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 

Merkmale 

50% 

Investitionen* 

Die Vermögen-
sallokation gibt 
den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, 

die den Anteil 
der Einnahmen 
aus 
umweltfreund-
lichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den 
Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-
lichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, 
in die  
investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten 
im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert? 

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 Nein    

 
Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann  
EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe  
Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in 
Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Es ist kein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten  
und ermöglichende Tätigkeiten vorgesehen. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der  
EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, 
zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen 
des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 
die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen  
des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen”  
alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform:  
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform:  
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   
taxonomiekonform 100% 

 
Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

 
Taxonomiekonform: 
Fossiles Gas 0% 

Taxonomiekonform: 
Kernenergie 0% 

Taxonomiekonform 
(ohne fossiles Gas 
und Kernenergie) 0% 

Nicht   

taxonomiekonform 100% 

Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität 
umfassen  
die Kriterien  
für fossiles Gas 
die Begrenzung 
der Emissionen 
und die 
Umstellung  
auf erneuerbare 
Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe 
bis Ende 2035. 
Die Kriterien  
für Kernenergie 
beinhalten 
umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 

 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergang-
stätigkeiten sind 
Tätigkeiten,  
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen,  
die den besten 
Leistungen 
entsprechen. 



 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil von Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind, liegt bei 1%. Der Fonds tätigt ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem ökologischen Ziel, wie in der Grafik im Abschnitt  
„Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen 
Investitionen aus?“ dargestellt. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel liegt bei 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Barmittel können ergänzend zu Liquiditätszwecken oder zu Risikoausgleichszwecken 
gehalten werden. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu den in den 
„Fondsbeschreibungen“ des Prospekts beschriebenen Zwecken einsetzen. In diese 
Kategorie können auch Wertpapiere fallen, für die keine entsprechenden Daten zur 
Verfügung stehen. Es gilt kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz. 

 
 

 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf www.nordea.lu 

 
Weitere Informationen finden Sie entsprechend den Verweisen in den vorigen  
Abschnitten hier: 
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen 
Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen 
Ausschlussliste  
Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern 
 

 
sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschafts-
tätigkeiten  
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

https://www.nordea.lu/
https://www.nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures
https://www.nordea.lu/documents/esg--ri-policy/ESG-RI-PL_eng_INT.pdf/
https://www.nordea.lu/documents/nordea-exclusion-list/NEL_eng_INT.pdf
https://www.nordea.com/en/doc/nordea-asset-management-fossil-fuel-policy.pdf
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